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ReZts-Anmerckungen

über das andere Buch und dessen Eingang.

inverb.Mlckes ihme entweder von denenEltern ist zu wissen/d^ sie alle miteinander in die Häupter/ da«

und Verwandten tc» ist / in gleiche Theile lucceäixen / per Nov.nZ. c.i. ja so

^ I. a gar in dem Erb ihres abgelebtenVatters/dem noch leben«

«KDAs Erb Pfleget einem auf unterschiedliche Weise Anhmen/ ,n denen jenigen Gütern / davon der Ver-

zuzufallen: I.) Testamentö ÄXlse i storbene rcliiren können / prseferirr und vorgezogen wett

nc Testament / m Ansehung der Blut-Zreund- den / ä.NoV.n8.cap.i. verlier. Welches aber unrer

sMt; Und dann z.) Heutiges Tages durch son- denen nachfolgenden Erklärungen zu verstehen ist/«)

dc'rlMe Verträg und Weil wir nun von wann die Kinder von beeden Eitern zugleich herstammen

tvm ersten Punct / wie nemlich einem vermittelst der und leibliche Kinder sind / inmassen die Stief.Kinder/

Testamenten das Erb zufalle/bereits im ersten Buch und welche zwar einen Vatter/ und zweyerley Mütter haben/

dessen -9- Capitel gehandelt; AIs will uns geziemen / bey nur in denen Vatterlichen Gutern an vielen Orten zu

^ckrGelegenheit auch kürtzlich anzuzeigen/ wiedieErb- gleichen Theilen mccecjiren / in denen Mütterlichen aber

söMen ohne Testament und auch durch Verttage zuzu- nur diese/ so von derselben Mutter gebohren worden/das

fallen pfieaen. Wann nun nach jemandens Absterben Erb nehmen / gleichwie im Gegentheil diejenige / so zwey«

^>n Testament oder letzte Willens-Meynung vorhan- erley Vatter haben / gleichfalls die Mütterliche Gülte

^!I / V. vr. Inlt äe kXrcäic. czuT ad incclt. clefer. alsdann zugleich bekommen / dahingegen die Vätterliche Güler

werden vor allen Dingen des Verstorbenen Kinder oder allein auf diese fallen / welche von diesem Vatter gezeugi

vciccnämten/ als da sind / Söhne / Töchter / Enckel/ worden. v.kirrcr5ku5.aäNov«U.p.7.e.4.n. 9.Lc5rmv.

Urenckel/ :c. zur Erbschafft beruffen / v. 1.220.^. äc V. 8.). L,v. Lxcrc. 18. tk.17. mit welchem die Nürnbergs

^.welche die übrigemiteinanderausschliessen/so langund Kckorm.icion übereinstimmet. 1". Z4. I.. z. Item die

ricliemandaus ihrerLinie vorhanden ist/ gleichwie sol- Franckfurtische parr. s. 7ir. 1. §. 6. Lc5cqq. Es wäre

chcsso wol in denen Göttlichen als Weltlichen Rechren dann / daß solche Stief-Kinder/vermög einer von beedcr»

versehen / viä. KIum.27. v.8- Lc5eqcz. (Zzlzr.4. v.7.j.is. seitigen Eltnn aufgerichteten Einkmdfchafft / p^rikcirc

ffäcmoff.tettzm .I.7.ff.uncicUb.l.7.lk.äebon.äzmnzr.I. undeinander gleich gemacht worden / allermassen man

Ii.5.lie.liber. Li pottkum. 1.14. ss. äcluis Lclezir. kzcrcä. siefodann auch für gleicheund rechte Kinder/zu achten/

Novell I. in prXkzt. §. primurn irzque Lc Nov. Il8. czp. I. und mit denenielben zu gleichen Theilen in ihrer Eltern

Und dieses zwar ohne allen Untericheid / es mögen her- Erb zu lassen hatte / davon hierunten etwas mehres ab,

nach dieselbige noch in der Vatterlichen Gewalt stehen gehandelt werden lolle. vici. Reform, der Stadt Fmnck-

vder nicht / Mannlichen oder Weiblichen Geschlechts/ furtpz^rir. X.§. is. und Chur-Bavr.Land-Recht Tir.

eModerweiternGrads und Gliedes / Jkemgeboh- -6. ven. Darauf und mKrafftic. WanndieKin-

renoderungebohr.'n seyn (wann diese letztere nur zu rech- der nicht etwas zum voraus bekommen / allermassen in et»

lerZeitund binnen 10. Monaten nach dem Tod des Uchen5rzruris versehen / absonderlich aber inderNürn«

Vatterszur Welt gebracht werden / V.I.29F. äelik.öc bergischen Keformzc.i'iii.Z4.^. 2. Krafft welcher in ver«

xM.jun^. I.;. §.f. is. cie 5uk Lc leZir. kzerecl.) allermas- dingten Heyrathen denen Sühnen aller Harnisch und

jen derjenige ttnter'cheid der Personen / welcher in denen Waffen zu der Wehr gehörig/auch die Vätterliche Klei-

alten Römischen Rechten dißsalls beobachtet worden/ der und Bücher/damit man nicht hanrhieret/denen Töch-

r.§ 2.cum le<zcz. Inst, äe kXrcä. czuX ab inreli. cleker. §.i;. kern aber die Mütterliche Kleider / auch Schleyer/ Hau«
last. -oci. r. r. clelezir. zZnar. succeT t. r. /. äe 5Ä. ben und andere Gebände/ zukommen. Darunteraber

Icrcyll. Lc o^kic. ncc non r.r. ). äe luccets. dvZnzr. die güldene Ketten und Ring/imgleichen auch die Braut«

durchdie neuere R 'cht aufgehaben ist. V. Nov.118.pr. L: Krone nicht zu verstehen ist. V. ^elmer. olzs. pr. voc.

c^p.z. Hbwolen aber vorbedeuter Massen die Oc5ccn- Leib. l<icrersKu5.z(j>>ioveIl.pzA.7.c .4 .num.io.Lc v^urff-

«imten / oder diejenige / so sich in der absteigenden Linie bsin. in (Mcr.)ur. Liv. Reform, Nonc. in ^cläic. puZ. 84.
befinden / vor allen andern / die vielleicht entweder in der num. 74. in 6n. > ) Wann von denen ^lloäial^der Ei-

auis^iqenden / oder in der Seiten-Linie vorhanden sind/ genthums Gütern dieFrag ist/gestalten in denenMannS«

zum Erbe beruffen werden / so geschiehet doch dasselbige Lehen die Töchter von denen Söhnen cxcluäirt und aus,

nicht aus einerley Art und Weise / anerwogen vor allen geschlossen werden / viä^u^ell.in8ynops./ur.fcuä. c.

^ingenzu sehen seyn wird/ ob nur ein Kind/oder eine 2- 2pk. 9. Lc 8rr/ck. in Lxsm. /ur. ?suä. cap.is. czu.;. Lc

Person von denen vescencienten vorfanden oder jedoch daß heut zu Tag (v .2.?.9.czp .i .§.äonzre)

denen Töchtern / so der Vatrer mcht so viel eigene Güter

— ... !" Söhne in denen angesallenenLehen einen mercklichen und

wie sich befindlichen Personen/ gantz m ves ^r Vortheilhatten/von denen Söhnen einigeHulsst

storbenen Erbschafft succeä.r-, und dieselbige auem weg ,hnen aus denen Lehen ein Heurathsgut gege-

nehme: Im andern Fall muß man aber ZUstven, 1.1 ^ ^ der Billigkeit in alle Wege gemch ist.

ob diese Descendenten / so in einer mehrern Anzahl vor- ^ ^trvclc. Lxsm. sur. keuä. c.21. qui 2;. cum. 5eq^. öc IVIev.

banden / alle miteinander im ersten Grad oder (">eo le- ^ ^ Nürnb. Keivrm. ^ir.^. I.. !.§.

hen;Oder vb2.) mit ihnen noch andere concurriren unv ^och folgen cum 5cqq. was aber bey sothaner Aussteuer

vvrhandensind / die in einem weitern Grad entsernei» conliäeriren und zu betrachten seye / davon besiehe

vder ob sie endlich z.) alle miteinander in einem weneru ^.2. qu.z?. n.w. Llseqq. Und endlich

als dem ersten Grad stehen. ->") wann nicht irgendwo dasRecht der ersten Geburt ein,MS demnach den ersten Punct betrifft/ geführet worden; dann/so d^
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unter denen Kindern die vorbVdeuteteGleichhcit nicht ge. ben dieselbe anderlt ihren Vatter/ änderst aber it>^ .

«er. Dm Vamrerdm s,e^ri>,°-ms.chft-Z,?5
do»i ne.i allem blieben /v.^ulvn. Bull. cap. 7. ^.2. welcher Erbschaffr/oder in zweyen Unzen / welche sie noch üb-, ^
aber denen übrigen Brüdern eine gewisse porcion, auf mit ihrer Mutter theilen müssen; das übrige aber / wz
daß sie sich erhalten können / zu überlassen verbunden ist/ von der Erbschafft noch vorhanden / bekommen die nech
welche porrion ^p-mzzium, oder ^P-N-IZ- bey denen sten Freunde: Ja/wann ehelich erzeugte Kinder vorl'üp
Fürsten pfleget genenner zu werden/ davon zusehend- den / Habensich die Natürliche von der Erbschafft
iiciln. Weiser. Och. äe^pznzz. zpuö. ?ritlck. Vol.z. Lxcrc. Vatters gar nichts anzumassen/ausser daß man ihne W
)ui-.publ .9. Ü! )ok. kriäer. Kkerius Oisp. äe /ure. xorrion ihres VatterS Vermögen die Nahrungs-Mittel/ ri^ch
sUmenrar- Ermässigung des Richters reichen lässet/davonweitläch

Was den andern Punct belanget/ wann nemlich tiggesehen werden kan. ^lov. 89 -"p .i2 .LcsmK.
mit denen Kindern erstenGlieds noch andere weitere con- öe n-icur-l. über, donienr. Chur-Bayer- Land-Recht,
curriren und vorhanden sind/ist zu wissen/ daß diese vonje- rit. s. Lc Franckfurt. keform. p. s. ric.». /.IZ. Dahero
neu nicht alsofort ausgeschlossen werden / sondern mit ih- an etlichen Orten der natürliche VatterObrigkeitl.Örtt
nen in die Stamme lucceäiren / einfolglich eben diejenige wegen dahin pfleget angehalten zu werden / daß er soi,
poruon.es mögen ihrer an der Zahl so viel seyn als es im- chen Kindern noch bey seinen Lebenszeiten/ohngeachletn
mer wollen /davon tragen/ welche ihr abgelebter Vatter/ gleich eheliche Kinder hatte /ein Benandtes zu ihrem üz-
dessen Person sie vorstellen/und in dessen Stell und Glied terhalt verordnen muß. vic!. Chur-Bayer. Landr. p.z.ci,.
sie tretten / wann er noch leben sollte / bekommen hatte/ 5. §. So aber der Vaicer:c. Die von solchen natürlich
v .§.6.).äekXrcä.quXzbilncst. cjefcr. Nov.n8. czp.i. Lc und unehelichen Kindern aber hinwiederum erzeugleKm
surk. in success. L. äesuiz äc lezic. k -ereci. Lonlenr. Chur- der erben ihrenAnherzn den gemein enRechten nach nchl
Bayer-Land-Recht.pzZ.s.rir.z .rvoaber aus ernenne v.l. f. L. äe nzrural. üb. Lc Nov. 89. wiewol nach denen
ten Bindern. cum. seqq. Franckfurt. Keformzr. PZZ. s. Nürnberg. 5rzruren, so ferne diese 5
rir. i.ß. wann auch etliche 2. Item Nürnbergischeke- worden / ein anders verordnet zu
form.i'it.z4.^.4. K.Ss em Vattef tc. Lc5. ZtVo aber K.e5orm!tr.lir.z4.i^.8.§.5.Die Mutter aber erben d!«
nicht allein:c. natürliche Kinder ohn alles Widersprechen/ glechi

Was aber endlich den dritten Punct betrifft/ massen als die ehelich gebohrne Kinder / sie mög»
wann nemlich alle velc-näenren mit einander in hernach allein/oder die ehelich erzeugte zugleich mit ihm«
einem wettern als dem ersten Grad oder Glied stehen/ vorhanden seyn / v. I.p.L.zä.8Lr.0rs)Kir.Azrx.
in diesem Fall muß man abermal sehen / ob selbige von ei- eoct. Lonlenr. Chur-Bayer-Landr. z. ric, 5. §.uK.?,'W
nem oder unterschiedlichenStämmen herkommen/dann berg. Reform, lir. 54. und Franckfurt. Ke5orm.p.s,
»n jenemFall ( wann zum Beyspiel viel aus einemSohn rir. 1. §. iz. in Kn.
gezeugte Enicklein vorhanden ) lucccäiren selbige mitein- Was von denen Natürlichen oder Liebes KNem
ander in die Häupter/und bekommen aus dem Erb zu die- bißhezo gesaget worden/hat so lang seineKraffr undPl^/
sem ende gleiche Theile/weil em ieder unter ihnen aus sei- als sie nicht durch die l^icimzcion ehelich gemacht/w
ner eigenen Person erbet ; In diesem Fall aber (wann hiedurch die ihnen von der Geburt anklebende 5!zcu>aub
zum Beyspiel aus unterschiedlichenSöhnen unterschied- gelöscht worden/dann so dieses geschehen/ müstemanvm
liche Enicklein an ungleicher Zahl zugegen sind) erben ihnen gantz ein ander Urtheil fallen.Es werden adersG
dieselbe in die Stamme/gestalten es unbillich wäre/wann Kinder auf zweyerley Wiife lcZmmirer und ehelich gi.
sie mehr als ihr Vatter / dessen Person sie doch vorstellen/ macht: i.) durch die nachfolgende Ehe/wann nemlichih?
bekommen solten; Und dieses ist in denen gemeinen Käv- Vatter ihre Mutter auf gebührende Weiß eheliche und
serlichen Rechten ohne allen Aweiffel/ v.§.6. ä-K-erecl. dann 2.) durch den Kayser / oder die hierzu verordnn!
YUX zb intest, äef. §. f. /. eoä. 6c Nov. Ii8. czp. I. zclcl. I^uä- Psaltzgrafen/als welchen die Kayferl.MajestätdiesenGft
»?ell. visp. scl. s. IO. rk. l. Ilt. K. Kitlerskus. scl. Nov. PZZ. 7. walt gegeben hat/wie nicht weniger auch durch dickaA
c.^.num.is.krzn-K.Lxcrc.F. qu.7. Lc Otro l'zbor psrrir. Obrigkeit und Herzschafft / K rafft der Land6fürstl.i>nl>
Element, p. z. 2. tk.11. Lonsent. Chur-BayerischLandshettl. Obrigkeit in deroLanden / ci-j».
Land-Recht,paz.z.cit.;. §. es sollen auch !c. Wiewolin ris6i^.z66.I-imnT.äc)ure.?ubI. I.ib.4. c-p.9.
einigen 8>Ätut!s die gleichen theile dißsalls beliebet wor- Knipsckilci. cie Privileg. Livic. Imp. I.ik. 2. c.4. NUM.100.
den.V.Nürnberg.Reform. I'ir.^. 1^.4. §. LVannaber öc^Iems zb Ldlrenb-u:k. äe8rarib. Imp. czp.s4> §.l.ä
nicht Binder lc .öc lir.29. so aberauftc. secz^. Im ersten Fall werden die solcher Gestalt l-A!-'

Gleichwie es aber verschiedene Arten der Kinder mitte Kinder denen in der Ehe erzeugten allerdings gleij
gibt/als da sind diejenige / so aus einer rechtmassigen Ehe gehalten/und iucccäiren ihren Eltern mit denenselben aus
erzeuget worden / ferner die Natürliche oder Liebes Kin- gleiche Weise / v. §. 1. vcrs. nee non. /. cie Ksereci. ^
der/ welche von zweyen ledigen Personen ausserhalb der incest. 6efer.Nov.74. A89. öe csp. »n». X. qui KI. lm
Ehegebohrensind/ v.Chur-Bayer.Land-Recht.x>.;.rir.Ie^ir.zciä.(3zil.2.0.i4i. Lon5. Nürnbergischek-koinw
2.§.erliche aber sindDeform. derStadtFrancksurt.l"ir. ^4.1.. s. Item Keform. der Stadt Franckfurt. ^s>
PÜA. s. rir.l. §. IZ. Atem die Huren'Kinder und Lzstzrt, rir.i.§. Im andern Fall aber iucceäiren solche!^'
so aus gemeinen Weibern erzeiget; Wie nicht weniger rimirre Kinder ihrem Vatter alsdann erst / wann k«
auch solcheKinder/welcheaus demEhebruch oder anderer ehelich erzeuate Kinder vorhanden sind / Nov. 74. k
verdammter/und mit gar zu nahenBluts-Freunden oder czp. 9. es wäre dann/daß sieder Kayser auch ausdA
Schwägern geschehener Vermischung gebohren worden; lich hierzu le^irimiret harte/ v. Qsil. 2.0.140.6(142.
Und endlich auch angewünschte Kinder :c. Also muß man Was ferner die so genandteHuren-Kinderoderklm
wissen / daß alles das obige / was bißhero von der Succes- bktrifft/welche von ledigen gemeinen Weibern / die ßch
ston und erblichen Nachfolge gesaget worden/nur von de- nicht zu einem Mann allein halten / sondern bald dies«
nen jenigen allein zu verstehen seye/ welche aus einer recht bald einen andern zulassen / gebohren worden. v.I.i;4;>
massigen Ehe erzeuget worden / ä.Nov.n8.c.i. Dann ff.zä l../ul.äe2äulr. so können dieselbe den Vatter ^
was die natürlichen oder Liebes-Kinderbetrifft/so er- wegen nicht erben / weil solcher ungewiß ist / V. 1.2?. iU-^ - l«
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z^üom.I.2.Sl4.tf.unij<: coZn. der Mütterlichen G°b- di- 777 —' —> - ^
schasst aker lind sie ohn allen Unterscheid fähig/sie mögen heimf?»? , / werden / und der Obrigkeit
Hern-cd allein / oder mit ihnen auch noch andere ehlich er- handm'/ ^ 'hrer eigenen Miß,
zeigte Kinder vorhanden seyn / §./. äe 5Lr. Orpkit. mack "n ^ Eltern ein Testamentzu
Lon!-m.Lhur-Baver.Landr.P.;.nc.6.§.uk. Nur allein aek^ren / ÄK/ leidige Mir Gewalt davonab-
d,eie.iige Mutter wird ausgenommen / welche von hoher. lenden Crbtkeilsihres ihnen sonsten ansal-
m,v vornehmer Ankunfft herstammöt w l.f. c. aä 8Lc. ben / v V? ff ö^luchtig oder unwürdig gemacht ha-
vr^.c-ais welche solche Kinder nicht erben können. Im chem ^all'n^ ->liqu-tett.r. proiiib. I„ wel»
übrigen / gleichwie diese Kinder ihre Mutter erben / also Kayserl. Rechten solcher
»erdmsieauchzu der Erbschafft ihrer Mütterlichen A». heimfällig ist/ ä<i.

franen/ und anderer von der Mütterlichen Seiten her, nenn^,>-n^-> aber de«

cosn. Die aus verdammter Geburt erzeugte Kinder be- und wann die Eltern, öc I..17.

langend/ sind dieselbe ihrer Eltern Erbschafft denen Kau- ikr-'a ?'l verzeihen und begeben sich die Erb. n

serlichen Rechten nach so gar unfähig / daß ihnen nicht ein- serlRchenna^'^if^ ^ wol denen Käy,
mal der zur Nahrung behorige Unterhalt hievon cierei- ä- 'üis Ä?. "^en. vici. l. ulr. ff.cbetwird / öc89.jun^. aurk.excompl-xu. I Ä

c. inccli. nupr. Wiewol nach denen (Ironischen heut'u^/'^ jedoch
Rechten ihnen solchen UnterhaltausMildigkeit zu reichen ck.mtt adelichen Personen / wel-
bcMN wird / in c.p. cu.n X. äc co qu T Ml ^5^
^mp°li.k>-r^. WelcherText/oberwolvonein.' verzechen / auch zu dem Ende Verzeche

gen änderst genommen und verstanden wird /davon zu se- genennet werden / sehr üblich ist / davon Hierun,
hen vnAcpiur zä Oecrettl .rir. clecoczuiilu.x.num.s. Kick- kengehandelt werden soll. Und so viel von der Succession

m -ä -urk. cx complexu L. cle inccst. nupr. num. 21. "Nd Erb-Folge der Kinder.
Zmuck. viss. sä /us/ullin. XI. zpkor. 21. in 5. ib.quc ^ko- «. aber in absteigender Linie weder Kinder noch
nu-. <°?o haben doch d,e vorige Meynung die meiste
5 ,.fwn und Kepudliqucn anaenommen / als tu seken au^ gebühret des Verstorbenen Erbschafft

2.0 88.n.l6.K>ckter c. I num. 22. 8cr7clc. äe8uccess.2k ^ dochalsodaßder Nächste dw weitesten / als ZUM
nceil. c. 2. src. l. ir. puor^x ^nck. zä Occre- Beyspiel des abgeleibten Vatter den Anherm / der An,

- ber: den Ur anherm und so weiter hinaus zu rechnen / aus,
schliesset. Es können aber die in aufsteigender i-inic be,

sclbige (so ^ die Uusne^ ^chtmas-> Endliche Personen / entweder wie sie untereinander allein
jiger und gebührlicher We>le^ ist) ^ Seitens,Verwandten concu»
ebeiimaliig Mich denen eyelichen Kindxrn / und werden rken und zusammen treffen/betrachtet werden.

lm --stm °d.°

^nd^echt. uc.4. Item die Franckfurt. Ii-5orm. wettern Grad besmd^
i>ZL.s.lic.i.§.s.überein kommt. Woraus zu Messen/ als zum Bespiel Vatter und Mutter / so erben sie das
baßvie ^opcioncg noch heut zu Tag geschehenkönnen/ verstorbene Kind zu gleichen Theilen mdi« Haupter und
folglich keines Weges -brozirt oder abgeschaffet sind/gleich Wlessen alle andere in weiterm ad beftndliche Perso,
MLIuiltinTUZ Vol. 1. Oeci5. Lcl ^ic .i8s. öuäelin. I -ik.it Nenaus. iliz. c. 2. s>5. 0« üutii. cicmnclo zäi>Lr.

up.iz. äe sur. novilll Lroene^eLcn äc i^l.. zdro?zr. ' Äöann aber nur eines von die en beiden Perso,

ao!>l.Vir>n.zäpr./.äe zäopt. NU .2. dafür halten wollen/ rien im Leben wäre / so fiele demselben des Versto denen
welchen aber widersprechen ?Kilmo. in uil pr^A. Inli. Erblchafftgantz allein/ebenfalls mit ^.lusschliessmgaller
kc>os.7z.^ckilc.Inli./ur. Liv.^ir. äcaäovr.rk.2.Lorlio5r. anderer / anheim. rxx. Lons ^I^ir-^aver Land,
inzpoltill. zä5ctineiäcv»'. Lommenr. Inl^. äe zäooc. lic. H,. ^^cht. P.)> rir.7. §. Nemltct )/cum 5eq. Kcsormsr.der^Ktadt
Ärvcic.inu5umoäem. ?anäeA.c!-tir.§.?. äcl^uderin voll- ^anckfurt^PZZ.s. cir.2.§. r. L<2. und Ketorm. der Stadt
wn.jur.ä.c.F.uk. Lonf. Sächsisches Land-Recht. NurnbergNt.zs.l..i.jl. so jemand. Sind aber solche
2. Würtenbergische Land-Recht. paZ. 4. nc. 22. Personen .n we.term Grad anzucreffm / mit' an der Zu hl
5. aber aufdie:c. und 5urut-n der Stadt Hamburg/ paZ. ungleich / als zum Beyspiel aus des Vatters Seiten nur
, rjr 1 § uit ' der Anhm oder d»e Anfrau; Aufder Mutter Senen a,
'' B'ß hieh'er haben wir erörtert/was Massen die O-5c-n. der beyde/nemljch der Anher: und Anfrau zugleich:,0 w.rd
li-men/overdie in der absteigenden Linie befindliche Per, ^ntze Er bschaffr des^ ersiorbenen ,n 2. Theil getbei«
sonen ihren Eltern lucceäiren : Ist derohalben noch üb, ^er / und nimmt der ^atterliche Anher: all-m die Helffte;
rig / daß wir gleichermassen kürtzlich darthun / wie sie die, A ^hen und Anfrau aber bekommen zu,
ses ihres Rechts unterweilen beraubet werden : welches D^ich die HMe davon: Waren aber diese Personen an
demnach auszweverley Weise geschieht: r.) wegen ihrer der Zahl gleich/so muste gleichfalls eines so viel als das an-
Ellern Verbrechen / wann nemlich dieselbige sich an der Are bekommen.
Göttlichen Majestät vergriffen / und dieselbige verlaug, Chur-Bayer^nd-Recl)t.c.l.§.Da aber Francksurt l<s>
M/viä. zutk.(?z?zros. L. ctel^Xrer. Lc casi. ltscurum. 6e rormzt.c.I./.So aberZc»

tizr«.in6. oder wann sie die weltliche Majestät beleidi, Im andern Fall/ wann nemlich mit denen in auf,
zel/und solAergestaltdas so genandte Laster der beleidig- steigender i-inie befindlichenPersonen / auch Seitens,
im Majestät begangen haben / v. §. s. ). äe Kserecl. czuse Verwandte oder Geschwister concurriren / hat man aber,
»t> inM.k I.s.c. I.. jul. I^l -jeli. in welchen Fallen mal einen Unterscheid zwischen den vollgebürtigen und
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'48 Des kluqen undReckts-verständigen HausVatters
Haldgeschwistern zu machen: Iene/nemlich d:e Geschwi- Verstorbenen ausgeschlossen / ci. Nov. »8. c.2. öczuch
stervon voller Geburt oder leibliche Geschwister lucceäi. sun^o ibique Oci.C. aä SLr/l'crcuII. welches auch von ihren
ren mit ihren Eltern in ihres abgeleibten Bruders oder Kindern also zu verstehen ist / 6ci. rxx. Lons Chur-Bayer.
SchwesterErbschafftindieHaupter und zu gleichenThei- Land-Recht, c. I. §. aber die Geschwister :c. Franckf.kek>l.'
len / Nov. ll8. c.2. verll li verö Chur-Bayr. Land- c.l. §.7. Item Reform, der Stadt Nürnberg. I'it.zs.j.z^
Recht. c.l.§. es werden aber Nürnberg. keform. i'ir. zs. §.rvo aber das angestorbene :c. Wiewol es nachdem
I..2.Z. So Söhne oder Töchter. Item keform. der alten Käyser>ichen Rechten eine andere Bewandnußge.
Stadt Francksurt. §- 4-ks. Wiewol es nach denen al- habt/ als zu sehen. ex§.i.Lc5eq.). cielezir. iu«^
ten Kayserlich. Rechten eine andere Bewandnus gehabt/ xr. /. cle 8Lw l'errul. Lc l. 7. L. eoci. So ist auch in den«,
als zu set>en cx pr. ver5. irsczuc Ü!c. c^uidus non cli per- 8rzruris der Stadt Straßburg cle ZN. Isis. cl. 16.

weise wievermög der 8rsruren der Stadt Straßburg die rir.^lemenr.p.).8e^.2.rk.is.inecrkes.Und dieses alles,
Eltern ihre verstorbene Kinder allein ohne einigen Unter- was bißhero von denen Eltern gesagt worden / wie NW
scheid der Güter erben / und des Kindes Geschwister / sie lich dieselbige ihre verstorbene Kinder erben / hat bey dp
seyen voll-oder halbürthig/ausschliessen/wie bezeuget 0c- nen jenigen/welche solche Kinder aus rechtmaffger Ne
ro lzbor.?zrrinon.l5lement.sz^.z. 8eA. 2.rk,is. in r. wel- erzeiget / seine unclispurirliche Richtigkeit; Wie ab« die»
ches auch denen Sächsischen Rechten conform. ist / v. se Eltern ihrenKindernsucceöiren/ welche dieselben aus-
Sachsischen Land-Recht, l-ib. i. srr. 17. ^ää. /ok.5cknei> ser der Ehe/ ja wol gar im Ehebruch oder Blutschande
^ev^. aä rir. Inli. 6c kserccj. YUX sb inreit. rubr. 6e lucLelH gezeuget / oder selbige nalt mals leZirimiret haben / kan
psrenr.nzrur.il. LcleAr. limul. num. Z4. L^Lomiiä. Kiccer8- man zur Genüge aus demjenigen abnehmen/ washM
kus.-lä Novell. PZZ.7. c-lp.io. §. s. ins. Und zwar fallet den von denen aus einer solchen Ehe erzeugten Kindern
solchen Geschwistern / w.lche mit ihren Eltern in ihres gesagtworden;DanngleichwiesolcheKinderdmenU
abgeleibten Bruders oder Schwester Erbschafft iucce. tern / also pflegen hinwieder solche Eltern ihren Kindern
«liren / ihr Antheil dermaßen zu / daß deroselben noch le- zu lucceäiren/ ausser daß diejenige / welche säoprm« M
bende Eltern keinen ulumfruNum oder Nutz - Gebrauch angewünschce Kinder haben / dieselbigen alsdann eiß
aufdenenfelben pr-eren^iren können / wie zu sehen ex Nov. erben / wann sie die Vatterliche Gewalt hierdurch über.
118- c. 2. V. millum ulum. LonL Chur-Bayer. Land Recht, kommen/ da hingegen solche angewünschte Kinder solchen
c. I. §. was auch :c. cum. s^cz. Nürnberg. Ketormar. I'ir. ihren Eltern ohne Unterscheid zu succcciiren pflegen/ sie
Zs. 1^. 2. §. uk. Xä6. Lujzc. zä Nov. 118. P-1Z. ?so. Lc Kirrers- mögen in derselben Gewalt liehen oder nicht. V. §. 2. ibiP,
KuL c. l. num. 18-Wie es aber dißsalls nach denen Franckf. OO.j. äe zciopr. Lc §. 2.1. ä-zcquis. per arroz. Lons. Chlir«
8r-irucen gehalten werde / davon besihe keformar. der Bayr. Land-Recht. p.?.1'it.8 ^äij.lzbor. L.I.LcZcl,nci.
Stadt Francksurt. PZZ. s. tir,2. §.8. äc rir.8. §. u. cum äevs'.supr. cir.Ioc.n.z7- Undsovklvon der5ucceiIionM
leqci. Eslücceäiren aber nicht allein die leibliche Geschwi- Erbfolg derer Erben in ab- und aufsteigender1-ime.
ster mit ihren Eltern in ihres abgeleibten Bruders oder Wann aber niemand weder in ab-noch aussteigen-
Schwester Erbschafft / sondern auch derselben Kinder/so der l^nie vorhanden / alsdann fallt des Verstorb nen
siegielchsalisvonbeedenBandenundibre Eltern verstor- Erbschafftausdiein der Seilen/ oder Zwerch-Un,-l>»
ben waren / jedoch nicht in die Häupter / sondern in die findliche Personen / dergleichen sind entweder .des Vll'
Slämme / gestalten sie an statt ihres verstorbenen Var- storbenen Brüder und Schwestern / oder noch
ters oder Mucter mit eintretten/ ein folglich so viel erben/ wettere Personen ; die Brüder und Schwestern
als denen für ihren Antheil an der Erbschasst / so ste sind entweder nur allein vorhanden/ oversie
m, Leben warm / Euhret hatt^ viä. Nov. ^T^ZP.I. mit andern in einem wettern Lrac! befind
^r ^NürnÄ.W!<Ä^c'i^' 1.' 2 ? So chcn Personen zusammen. WannsienurM
aber das VerstAdcn kc.' Item keförm->r. der Stadt vorfanden sind/muß man sehen/ob sie smd GesW
Francksurt. c.l.§.6. Welche Stamm-Erbung nicht ftervonbeedenBanden/odeltturvoneinemzZcm/
allein Platz findet/ wann die Geschwister - Kinder mit ih- die leibliche Geschwister/ erben den Verstorbenen
renVettern undBasen/wie auch ihrenEitern zugle.chvor- lein in die Häupter / mit Ausschliessung derer Hüliw
handensind/ sondern auch/ wann sie nur allein mit ihren schwister / v.Nov.84. czp.i.inf.junQ.Nov. nL.czp.z.pl.
Eltern zusammen treffen/immassen hierinnen ihren Rech- Lons. Sächs. Land-Recht. 2. -irr. 20. sää. 8cbn->ä-v.
ten nichts benommen werden kan / es mögen von dem ver- »cl rir. j. ä« k-ereä. inreü. cjeker.rubr. ä- c-rcio oiiiiii.
storbenen Geschwister da seyn / oder nicht. Und dieser luccccl. num. 8. Lc 5e^. Chur-Bayr. Land-Recht,
Meynung ist insonderheitiol^.?lzrpprcckr.sä pr.). cle kX- rir.y. Nürnberg. Keform.'I'ic.zs. 1^.4. §. l. und ^ckormil.
reä. c^uze ad inrcli. clefer. num. ;87- /ok. -Zznäe äecis. kri5 der Stadt Franckfurt.p.s. rir. L(sec>cz. Wiew»»
lik. 4. rir. 8. lief. s. kirrerskus. c. I. §. 6. num.9. und noch an- es nach denen alten Kayserl. Rechten anders gewesen^
dere mehr/mit welche auch das Chur-Bayr. Land Recht zu sehen-x l.i. c.cie ie^r.kXreä. mit welchen es noch he»!
ausdrücklich einstimmet/c.I.§. tLs werden aber zc. in
verb. oder aber solche Rinder allein verlassen hatte/
erben solche Geschwljirlg Rinder mit des Verstor¬
benen Eltern/ und anderen ihren Vettern und Äai
sen / oder, da solche Vettern und Baasen und dero ten gesagt werden solle vorhanden /dameben aber dieM
Rinver nicht fähig sind/ mit des verstorbenen El- genur entweder vom Vatter oder von der Mutter M
rernallein/ in dieSrämme / an ihrer Vaerer oder da sind/gleicherweisegantz allein in die Häupter; mfm
Mutter statt/als ob dieselbe noch lebten. Wiewoln aber einseitige Geschwister vom Vatter und derÄM
Orko labor ?srrir. ^lemenr. PZA. 5. 8e^. 2. rk. 2s. in zugleich/anzutreffen/istunter denenRechtslehmnaWlj
.'--öi?« eine widrige Meynung heget: l^bi vici. zllez. vä. ein grosser Streit/ob dieselben die Vatterlich - unl>M
Diese aber/ nemiicb die Halb-Geschwister / Sties-Brü- terliche Güter zugleich / ohne Unterscheid / unlersichO
der und Suef-Schwestem werden von denen Elttrn des len können; vder ob die Geschwister von der VälterW

SB

zu Tag die 5rzrutZ der Stadt Straßburg halten / wie b!»
zeuget labor. c. l. ck .17. in ^)jese/die haldgibür!!'
ge Geschwijier nemlich/erben den Verstorbenen/W»
keine vollbürtige nebst deroselben Kinder / davon h>»



Instalt über das andere Bück. 14?
FM^nürällein die Vätterliche/ hingegen dieGeschwi-
^ von der Mütterlichen Seiten nur die Mütterliche
Merecben/welcher Streit woleinerKayserl.Entschei¬
dung bedörfftt. IenerMeinung/daß nemlich diese von
Merschiedlichen Seiten hersiammende Geschwister / die
m^ierlicheGüter zugleich/und ohn allen Untcrscheld/ws
sie verkommen/unter sich theilen können/pflichtenna6)fol-
aendeDo^orcs bey : als?l-icenrinus (^loll-it. t'uIZos. LsI-

Zli ZUlii. itzque d. commun. 6c iüccess.I^jcol. Lverliar6.
vc>I.l.Lon5.6o.num.lc). öclelzcz. ^nron. t'zkcr. in Loci.
^zuci.l-ib.6.tit.;;.cIc5.2.Qorkofr.zci !.l?. lit. L.
Iczir.kereci. Vinn. ^.2. 5. ()^c3s?.zi. ^u6v^ell. Lxerc. zä
Inli. lv. 4- lir. L. ?zctiinT. donrrover5.I.ib.6. cssz. s.
Kittcrskus.sä Novell. PZA-7. c^p.iz. num. 9. ins. Lackov.
z,i Ircucl. V. 2. Oil^>. 14. rti. s. lic. (7. I^nAepsur. Lxerc. Ju¬
stin. 9. qu. 8- lilunmu5 l^ib. z. vzr. resolut, rr. 1. qu. Z7. ?rzn^Ic.

äekerecl. c^u« sbinreli. czp.li. num.z?. VirZil.
xjn<-iZ.qu.8sx.ls.L./.^.Iib.;8. ^.7.8.17, verL
M und noch andere mehr. Welche Meinung
auch in Sachsen rccipirr und angenommen/ gleichwie
mit vielen prXjuäiciis beweiset Lzi-siü. PZA. z. czp. 14. ä. 4. Lc
Mjpp.inu5uxmÄ.Intt.^ib.).rir.s./.i. cloz .27. Item
Chur- Bayern / nach Ausweisung des Chur-Bayr.
wv-Recht p^Z'Z-rir. 9. §. hatte aber der Verstorbene :c.
ii>>: Vhne Unterscheid der Güter zc.scicj. rr.äe
succcss.sb inrett, cliss. 6. qu.). num. l8. Wie ingleichen
auchim Lande Wmtenbera laut des Würtenbergifchen
kand-Recbt. p. 4. cir .2s. §. Wann dann jemand. :c. Und
dann in der Stadt Franckfurt vermög der Franckfurt.
Kikarmzc.pZZ.s.uc.z.§.s. in verk. jedoch/ dl'ewell sol¬
ches groß Gezänck undUnrichtigkeirgebieret/auch
hicrinn dieNewelsungenetwan schwer sallen/sd last
senrvires dabey ble-ben/dafi des Verstorbenen Vers»
ksscnichafft/sie komme her/wo sie wolle/vor die sei¬
ne geachter/und also ohne Unterscheid geerdet wer¬
de. Diese Meynung hingegen/daß nemlich die Geschwi-
stttvon derVatterlichen Seiten nur allein dieVätterli-
chen Güter erben/ behaupten nachfolgende voNores:
Ircmler. Lmnnemsn. Kickcer. Lerlick. Ouäelin. 8truv.
Ooncll.^IilliLi. 8cku>I?. Loe>.?ere^. Lorckolc. I^irzczucll. in
locisrclzris »(Zosvt'ino üb Lrpscb. inzciäir. ->ä Lar^ov. pgA.
z.czp. 14. cl. 1. kvlevius, özrrus, IV!o6ctt. ?iKor. in locigkelzris
z>,cjUZäem lcluenUX nons>olircmo?3rrono, On. 8rr^clc.
«ikluccels.zkinrcli.Oiss.z. czp. l.ö .24. Und daß dieses
Mallem die gemeineste Meinung seye/ sondern auch
zu seiner Zeit allezeit in relponclenäo beobachtet worden/
bezeuget ^arppr. zä pr. s. cie kere^. ab inrelij num. 441.
Welches auch von denen ILtis.^ltäorKnis geschehen/ wie
zusehen cx kclp.^Iccjorls.17. Item von der Zuritten
eukatzu Francksurt an der Oder / nach dem Zeugnüß
Lmnnem. Lons. 19. num. 2. zu geschweiqen/ daß eben
diese Meinung auch in vielen 5r-->ruris recipirt und ange¬
nommen worden; Dann also bezeuget solches die Raths,
Ordnung des Stiffts Cölln. p^-s- tic.s. ibi: Diejeni¬
ge ligende Güter / sovomVatter herrühren/ und
hingegen die Brüder und Schwestern von der
Mütterlichen Seiten/die Mütterliche ligende Gü¬
ter vorab erben. :c. Item die Nürnberg, kelorm. lir.
Zs. I-.s. in verb. U?ann eines ohne Geschafft abi
siirbt/undGeschwistrigt von dem Vateer allein/utt
darnebenauchGeschwistrigtvonderMutterallem
hinter ihm verläst; So erben die Geschwiskrigt von
dem Vatter alle Haab undGüter/ die von demselben
ihrem Vatter herkommen; deßgleichen die Ge-
schwistrigt von der Mutter; Die Aaab und Güter/
sövon der Mutter herkommen seyn :c. ^äcl. V^urff-
d»in. in Mer. /ur. Liv. Li Kc5. !^or. clsls. l. leA.

membr. 2. rk. 47. Welches auch in Frießland eben so
beobachtet wird / wie bezeuget )ob. 5. 8ancle ciccis. k>i5.
I^i'0 .4. rir .8. äef.i. Und dieses alles hat Platz / wann
Brüdern und Schwestern nur allein vorhanden sind.

Wann aber die Geschwister mit andern in einen
weitern Qrzci der Seitenlinie befindlichen Personen
concurriren oder zusammen treffen : alsdann muß man
abermalen sehen; Ob sie mit ihren verstorbenen
Geschwister- Kindern oder mit weitern Seiten-
Freunden concurriren ? Jenen Zallö/erben die Ge¬
schwister selbst in die Häupter / die Geschwister Kinder
aberiücceäiren in die Stämme / und bekommen folglich
eben denjenigen Antheil / welchen ihr Valter / indessen
Stell sie trecken / so er noch lebete / bekommen hätte.
!>Iov. 118. csp. z. ver5. ll gutem äckunAo. Schliessen auch
darneben des Verstorbeneneinseitige Brüder aus. l^sov.
118. czp.z. vers. G eac Avk^/o Vc. Item / Das LäiA
von dem Regiment zu Nürnberg im Jahr Is2l.
ausgangen/ von 5uccetlion der Vrüder und Schwe¬
ster-Rinder/ wie die nttt ihrer abgestorbenen Vat-
ter und Mutter Nruder oder Schwester die andere
abgestorbene ihres Vaecer oder Mutter Brüder
oder Schwester in die Stämme erben sollen;c.
Lon5. Chur, Bayer. Land-Rechr. paz.z.cir.s.^ oder
da deren !c. Kekormzr. der Stadt Franckfurt. sZ2A.f.
tir.z .§.2 .undKe5orm^t.der Stadt Nürnberg. Itt. Zs.
I.. 4. §. 1. Wiewol nach denen Sachsischen Rechten ein
anders observiret wird / als nach welchen das jus reprX-
scntZtionis. Krafft dessen die Kinder in ihrer Eltern
Stelle tretten/in der Seitenlinie nicht Platz hat: wie
zusehen aus dem Sachsischen Landr. l^ib. i. arc.s. Lc lib.
I.zrt.i7.^cicl./ok.8ckneiäe^in.zä rit./. cle l^erecl ad intell'.
rubr. -ie I Wenn aber nur
allein Geschwister-Kinder vorhanden/alsdann erben auch
dieselben zn gleichen Theilen in dieHZupter; vicl. Räysl

und Sayung/wie Brüder oder Schwe¬
ster Rinder ihresVattere oderMutterBruder ver-
lasieneiLrbschaffc unter sich theilen sollen/zuSpey-
er ^oM«/Zlr /<ie ^».is29. Durch welche Satzung (die
vomKayser Carl den V.herausgegangen)Veralten 6lo5.
szrorum, als des ^^onisund^ccursli, und ihres beyder-
seitigen Anhangs Gezanck aufgehaben worden. LonL
Chur>Bayr. Land-Recht, p.;. rir. §. hätte aber der Ver¬
storbene gar keine:c. Franckf. Ke5orm. >>.5. rit.z. §.6.
6^7- Item Nürnberg.Reform, l'ic^s. I..7. Und diese
Kayserl. Lonttitmion hat auch die Stadt Straßburg
recipiret / wie bezeuget l'Zdor. c. I. rk .22. in c^ke5 z6ci.
I^zrpx>r.zäpr./. äe kereä. sb inrel^. rubr. äeluccess Lollst.
num. 424. Lc latillime Kirterskus. aä Novell. PZF.?. czsi.

I4 .per.rorum. Ob aber diesiCarolinische Satzungauch von dem Fall zu verstehen/da des Verstorbene
einseitigeGeschwlster/mit denen vollbürtigen Brü¬
der oder Schwester Rindern concurriren und zu¬
sammentreffen ? Davon besiehe ^rnolä. Vinn. l..2. 8»
(^c^u. zo. aäci. Otto 1"sb. c.l, rk .21. idioue cirsr. LtZtur.
^r^enrinen5e äe ünno Iss2. ä. 4. kebr. öc äe znno ^"64.
ä. 16. l)ecembr. Was bißhero von dem concurlü der
vollbürthigen Brüder und Schwestern / mit denen Ge¬
schwister Kindern gesaget worden / eben dasselbige hat
auch bey denen einseitigen Geschwistern desVerstorbenen
Platz/wann selbige mit denen einseitigen Mr halbbürti¬
gen Geschwister Kindern concurriren solteN/ v. I^ov. n8-
c .z. ver5 si zurem. Lons. Chur-Bayr. Land-Recht.P.5.
rir. 9. §. hatte aber zc. Franckfurt. Reform, p. s. rit.§. 4.
Item Nürnberg,ketormsr. I'it. Zs. I.. 4. §. So aber
iiolcherc.
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D?6 kl ugen und Rechts verständigen Haus-Vatters
^n diesetN aber / wann nemiich i)ie Geichwi- IVIacene cx profcllo geschrieben / verwiesen

ster mtt wettern Seiten.Freunden / alszum Beyspiel mit v. Kjrrc^c p?« 7 « ° 5W
^ Verstorbenen Vatters oder Mutter Brüdern oder /. äe ii.cc-5 adSchwestern concumren , ist es eine gantz ausgemachte üer.Kickrcr. 5^-^. Scc. ä- success. Zd ^
Sache/daß,.e denenseiben,n der^u.ccMon oderErb-Fol- Chur.Bayr. Land-Recht.p-Z.z. rir. 1° rukr. Von '

ge vorgezogen werden/anerwogensie vor ihnen im nähern wunschren Brüdern/ unö wie sie einander erbeL"
Qraä !.nd ; welches ebenmaffig auch bey denen Geschwi- len. :c. Und so viel auch in denen von der Sett n,
ster-A indern Iah findet, A)ann ob man wol nicht in Awerch-I^micbefindlichen vertonen
Abrede seyn kan/dch diese mit des abgelebten Vatters 0. Wann aber auch keine Seiten freunde ^ w ^
der Mutter Brüdern oder Schwestern im gleichen/ nem- doch selten geschiehet) vorbanden sm^ - al/5
lich im dritten stehen; Jedennoch aber / weil si^ein denen gemeinen Rechten nach die Erbschassr denen e'
ihresverltorbenen vatters Stelle tretten / und dessen leutenzu / pcrl.i.LczurK.prXrerez.L.unäe Vir öc m'
erzä einnehmen/ darneben auch unter die v-5cen^meu Ich sage denen aemeinen ^che-n n-i^/im^.7 '

ihrer ^in!c gerechnet werden/ als fallet ihnen des Verstor- nach de^
benenErbschaffr vor dessen VattersBrü dem ode?Schwe- der Erb-^olae derEb'!eute keu ^
sternzu / ^°v. n8. c-^.z. Lon5. Chur-Bayer. Land-Recht Bewandnus hat / gleichwie w^rbn demi '
p.;.ri..9.§.oderda/zc.^rm.^nc«5. c.I. öc Reform. KnBuchserwi L
^or. 1->c. Zs. 6. Die übrige in der Seiten-^imc stehende Chur-Bayr Land-Recht em^ider '
Personen aber / als zum Beyspiel Geschwister Enickel/ h^> werden dasCbur Ranr"
werden von denen Geschwister Kindern / ob dieselbige Wie sie aber nach denm
gleich einseitig waren/ ausgeschlossen / nachdemaln das nehmen / davon mbt we>uäuff ^ 5"
M repr«5ent-.ric)M8.Krafft dessen die Kinder in ihrer -ä ir I ^

dasselbigekan aus der Reform, besagter Stadt p.s.
öc gesehen werden. Und endlich wie es dißsalls in

rcnäiren oder ausdehnen lasset. Kov. 118. c,p. z. vcrs. ö«
ve^opnvi/eZi«^ L>c. Dahero dann/ wann we¬

der von des abgelebten Geschwistern/sie mögen voll-oder nen Nürnberg
halbbürtig seyn/ noch von dessen GeschwisterKindern je- laufftia ui lesen k»-> «
mall!, »och-md-n ist , di- übrigm S«ttm-Fr-md- chn« mViS.M Wl
Unl-rschi-dd«S G-schl-chls lind ohn-Anschung-i-nci,l'-i>-i -,7
ncs oder beeden Banden / so weit sich jemand von ihnen een/und ^
als einen Freund anzugeben weiß / des Verstorbenenreichet, man ' in ttecem
Erb nehmen / so daß allezeit der nähereden weitern aus- f»-k-tei,een ^ ^ ^ zwischen d>M

schliesset/welche aber in gleichem stehen/ daS Erb um Iakres?^?irvon^rem^
ter sich m gleiche Theil vertheilen / cl.^ov. c-p.;. §. i. Lc tunn-»undEinIa
czp. 4.junÄ §.z.äe5uccels. zZnzr.LcF.f. jkiczuevct /.6c ^ ^.he!lcheL.elb6^i^rbcnv!»su.cus.c«8^c.don(Chur.Bäyr.Land-Recht.P.z.ric9.§ Ĝüte!und/^^^^ EhegmMi,
ausserhalb.Francksurth-Keform.p.s. rir.;. §.8. und^.-
sor-n. der Stadt Nürnberg, ric. )s. I.. 8./. So das ver- »ck !u^ück > hiW
storbene:c. öc l-.c. zs. t.. 9. welchem nach dann geschehen Ehebett dem l^eÄebenden^ ^
kan/ daß die im dritten befindliche Seiten-Freunde/ Ä ^ '?er nachm
ob sie gleich nur von einem Band her dem Verstorbenen ^
zugethan und verwand waren / mit diesen / welche mchrs dam
demselben von zweyen Banden verwand/ und in eben die» Orvnun^lmd ^
sem <^ä sind / zugleich 5ucceäiren und des verstorbenen ?
Erbschafft nehmen, vici. Kchons. ?acuk«. /encn5 .1^6. a ' ! ^ bleiben und ch

Kici^er. äe 5uccclII ->b. inreü. z. m. 4. num. 14. Wie- NÄ.?" Es wäre danMf
woln es nach dem Churbayr. Landrecht, cic. loc. §. jedoch alsdam?sott «s
da:c. dißsalls eine andere Bewandnuß hat/ als nach wel- Ausweisung derselben
chem die Geschwister-Enicklein von zweyen Banden/ mit den-n"5-^//n ^emäß / und ,n

des verstorbenen Halb-Geschwistern oder deren Kindern/ - ^5 " echebllch/gchalten werden. M»,
in die Stamme lucccclüen/ und von denselben nicht aus»
geschlossen werden; ebenermassen / wie es dißsalls n.ich
denen Nürnbergischen5rscuren eine andere Beschaffen¬
heit hat/als nach welchen die Vatters oder Mutter Brü¬
der von beeden Band / die von einem Band excluäiren
und ausjchliessen/mithin nach denenselben erst der Unter- ^
scheid der Bande nicht mehr oblcrviret wird. Nürnbera ^ nuyen / niessen und gebm
Keform.l'ir. Zs. u 8. §. So aber, cum 5cqq. Was es ^ dafielblge möglichst conlerviren / Mendlichmitder 8uccelüonder Angewünschten/Ircm na- eyrklchavferziehen.«.Auswelchemallm
trülicher und anderer Brüder und Schwestern für eine so viel zu ersehen / daß es mit der EbeleuteÄc-
Bewandnuß babe^solches kan aus deme/was bemts oben ^ ^ ^ Römischen Reich fast duM
hiervon beygebracht worden,zurGenügeverstanden wer- F biedurch die GemM
den/weßwegen wir vor dißmal hievon nichts melden / son« ^betrifft/ abroxiret und auM
dern nur dem Leser aufdiejenige ^uckor». so Von dieser ^ erinnert wird in der K-Km.' ' derStadtFranckfutt.x.5.m.4./.i.in^.

aber zweyiöhegemachtin solcher unverdingterLH«
( von welcher das obige alles zu verstehen ) zusam«
kommen / und ehliche Rinder miteinander zeugw
und eines vor dem andern stirbt/ und derselben Rib
der eins oder mekr verläst / so soll das überlebend«
alldieweil es imN)»'ttwett-Seandt:siyt/des Verstsr/

Mnn al
aissann fallt un
ciazu/vsnwel.
Glied gewesen /

AMem;u
per. 1.20. L. ac r
Soldaten erbet
Such etliche von
selben Erbschaft
Erben versterbe
,ä cir.j. äc kero
j)b aber dieses!
wissen Lollcziiz.
tt nicht benams
lassen wir billich
Porgedachter m«
Verstorbenen E
oder eines jeden
liebon.vzcznc.^
W'ewolnan et>
teilder0brigke>
beste Stück gese
Recht / Bauleb
pfleget, davon
Qp.Xl.gekandt
werden Lelolcl. 8^
öeZMiqu.inLcr

Bißhieher
Me leliimcnl
schafft zu zufalle,
tag / unterweil>
derbareVerträ
chen Erben Nc>
und denen Kayj
v.?ccr.!Ieiz.
wir von dieser
Ist demnach zm
eineErbschafft/r
den; bißweilen <
Rechten nach/^s
überkommen Hai
dere Weise von
oder endlich ders
werden von dene
die andere Lonle
lich die vierdte b
unter andern die
de-Deredunge
in Beyseyn zwei)
Weise ( und sol
oder inBeyseyn
einen letzten Wi
verfassen wollen
inott.czus. äc>n.:
sächlich des Heui
ter halben/wies,
sen wollen/aufg,
mcmzlmcz zä'I'i
(zrp!iin/uttspr.

Zecnecgel!
Krafft welcher d,
seitigen Eltern d,
'^emTodderselb
aus einer Ehe erz
«nen. Zu welcher
erfordenwerdev



Inhalt über das andere Buch. 151
>aben wchf
eiäev. ^l>i,
r. leeir.k°i tleeir.
mrelt. ^ ^

-r erben ss>. l
Seitens

de (wclcki-!
lsdann Dü
't denen E

Vir üc uxc, !
/immchn-j
r Oerter n>c
ltz eine andkü k
-.Cap.desn j ^
ige nach ^
wonkanch ^
Z.rir.n.Ä^ »
ten das Erd!!
t Üciiüc. »'
ccessione juii, W
von der G-«
>r/oderL.ck
Wiesie serml l
kt iucccciW l.
ldt P.s. l.!^> I
dißfallsink,»
»avonistm»
c- zz. Die 5». W
> also vel^ t
uralten Z-u l
Nevächtch»
iscden dim»
eren eins»,! >
z undEW
^Erbenw!
Hegemackl».
5zum H.M
ueber hintci
ft nebendm
l?er nachm
Lhegcmachl
»l'cdrs dam
lackS-eh«
geerbt. 8i
ibenundch
ire dann/daß
t hatte/dan»
r selben
>Sß / und 1»
den.
rdmgterLhi
) ZllftMMi»
mder^uz»
erselbenRim
überlebeM
desversisr«
und gebrs«
erviren / l>»!
welchem M
^ Ebeleute^
chfastduM
ch die Genick
!tundaufA
in der kckom,

W«

'^Amnaber auch kein Ehegatt mehr vorhanden/
..äza-m fallt unterweilen das Erb einem gewissen colle-
eiozu/ von welchem der verstorbene weyland ein Mitt-
pzlied aswesen / arZ. r.r. L. clekereä. vecur. ibique?^
^7 Welchem zufolge demnach das Closier den München
^i-o.c.ä-^jsc.äcLKr. Item das Regiment den
^öldalM erbet / per 1.2. L. äe kereä. Oecur. welches
üuch etliche von denen 8ruäic»li8 lehren/daß nemlich derer-
seiben Erbschafft/ so sie vielleicht auf ^niverllräten ohne
s^en verstorben / die Universität nehme / v.8ckneicle^.
zäuc.s. clckerecl. sbmrelt. rubr. äe iuccels. kzc. num. 21«l)b aber dieses tlivikZium und Freyheit / welches nurge-
,„,.ssn Lolleziis gegeben ist / auch auf andere / so die Rech¬
te nicht benamset / zu exrenäiren und auszudehnen seye/
lasse»wirbillichdahingestelletseyn. Endlich aber/wann
vorbedachter Massen gar kein E- b zugegen/ masset sich des

Verstorbenen Erbschafft/als Hmnloser Güter der ?ilcus.

oder eines jeden Orts Obrigkeit an / wie zu sehen ex r. r. Q^bo5i.vzcsnr.^äcl>8ckneiclev^.c.l. rubr.äe success. ?isc.
Wiewolnan etlichen Orten Herkommens / daß jeder»
-eil der Obrigkeit aus des Verstorbenen Erbschaffr das
b-ste Stück gefolger werden muß / welches man Haupt-
Mt/ Baulebungs-Recht/ Gewand-Fäll zc. zu nennen
pfleget / davon wir unsers Orts bereits im ersten Buch
Qv. XI. gehandelt haben / inzwischen kan hievon gelesen
werden ö-lölcl.8peiclel.Lic. voc. Haupt-Rechter 8ckorrel.
öcznci^u. in Lcrmzn. /ur. c«2. per rorum.

Biß hieher haben wir betrachtet/ wie die Erbschafft
ohne l'eliamcnc, und in Ansehung der Blutsfreund-
schafft zu zufallen pflege. Nachdemaln aber auch heut zu
tag / unterweiln jemand per paNz äiccclloris, durch son»
derbareVerträg/ eineErbschafftüberkommt/(derglei¬
chen Erben Ncreäes Lonvcntionzlesgenennet werden/
und denen Kavserl. Rechten allerdings unbekandt sind/
v.?elr.tteiA.Ub.l.()u.2;. num.i;» Le seqq.) als WvlleN
wir von dieser ^uccellionz-Art etwas weniges abhandeln.
Ist demnach zu wissen/daß durch sothane bißweilen
eine Erbschafft/welche sonst nicht zugefallen ware/erwor-
den; bißweilen aber eine / welche man denen gemeinen
Rechtennach / so kein l'elismenr vorhanden/ ohne dem
überkommen harte/erhalten; bißweilen auch sonst auf an¬
dere Weise von derselben durch solche äilponirr;
v?er endlich derselben gar verziehen wird: Die erste
werden von denen RechtS-Lehrern ^cquiilri vz genennet;
die andere Lonlervzcivz;die dritte vispolirivz; und letz,
lich die vierdte Kenuncizrivz. Zu denen ersten gehören
unter andern die Ehe;?aÄZi Heuraths-Notuln/ E-
heOeredungen/welche von denenEheleuthen entweder
in Beyseyn zweyer Zeugen / wofern sie selbige^onrrzÄs-
Weise (undsolcher Gestaltunwiederrufflich)schliessen/
oder inBeyseyn ihrer fünff/wann sie nemlich dieselben als
einen letzten Willen (und solchermaßen wiederrufflich)
verfassen wollen / V. I. k.§. f.i?. äe/ur.äot. öc l. f.C.cle
mott.czu5. äon.zcjä. L-irp?. PZA. 2. czp.^z. äcf.2. Haupt»
sächlich des Heurgths-Guts und dann'Mch anderer Gü¬
ter halben/ wie sie es damit nach ihrem Tod gehalten wis¬
sen wollen/ aufgerichtet werden / davon zu sehen die Lom-
menrzwrczzä'ijc.ik.cle PZÄ. äorsl. Insonderheit aber
LzrjUi in^surispr. for. p. 2. c. 4Z. äcf. 2.

Ferner gehören auch hieher dieEinkindschafften/
Krafft welcher die Kinder verschiedener Ehen von beyder-
seitigen Eltern dermassen psnkcirr werden / daß sie nach
dem Tod derselben zu gleichen Theilen/ als wann sie nur
aus einer Ehe erzeuget wZren / derselben Erbschafft neh¬
men. Zu welcher Einkindschafft aber nachfolgende Stück
ttsordert werden/und zwar l.) der Lonl-m und Einwil¬

ligung beiderseitiger Eltern; Und aus feiten der Mutter
ihres Lurswris, wann nemlich die Einkindschafft an sol¬
chen Orten geschieht/ in welchen die Frauen zu allen ihren
Handlungen und Lomra^eriLurscorcz gebrauchen
müssen. V. ^'ibel. äe Lonrr. Mulier. cüpiZ. §. 5. num.s/. 2«)
der Lonsenlus derer/ welche vereiniget werden: Weilen a-
ber selbige meistentheils noch von diesem Airer sind / daß
sie nicht conlenriren können / alswird z.) der Lonlenlus
ihrer Vormunder hiezu erfordert: Wie dann auch 4.) der
Lonlenlus der Befreundten / welche sonst zu dem Erd eine
Hoffnung haben / muß vorhanden seyn. v.QmI.2.0.l25.
n.s.s.) Wird erfordert/ daß selbige entweder vor der
ordentlichen Obrigkeit / oder aufs wenigste vor einem Lo-
mir-?zlarmo oder Pfaltzgraffen geschehe / welchem diese
Gewalt / dieEinkindschafften zu conkrmiren/ in seinem
l)jplomzre sonderheitlich vergönnet ist/v.L-»p?. lUb.s.
K.c5p.6.num. 14. äcZrr^cli. in u5umoäerno?zn^e^.rir. ä-
säopr. §. 10. Lc 5eczcz. Und Zwar 6. ) prXceäcnrs c-,u5zr
cpAmcione, oder mit fleißiger Untersuchung der Sach/
ob nemlich dieseVereinigung denenKindern nützlich/odec
vielmehr schädüch. Irem/wie weit sich derselben Ver,
mögen erstrecke/und jo weiter. Und endlich 7.) daß die
Obrigkeit dieselbige conäimire und bestättige/ vicl. ?eck.
tr. cle I^nion» pro!, (-sil. 2. O.l2s. ^-luscul. cle succcss.

znomal. Lzrp^. s. Kelp. 6. V/elin. Li Le5oI6i nec nc>n.5pci6el. voc. Einkindschafft. Dieser Einkindschafft
-ikeNus bestehet nun hierinnen/daß die solcherGestalt ver¬
einigte Kinder ihren Eltern ohne Unterscheid der Güter
lucceäiren/ welches ihnen anerworbene Recht auch denen-
selben durch ein widriges ^-ttzmenr nicht benommen
werden kan/ gleichermaßen wie die Ehe ^en, so dieselbi,
ge Lonrr^s-Weise aufgerichtet worden / ohne des an¬
dern Theils Einwilligung (ein anders wäre es / so beeder
Theile Lonlens vorhanden wäre / per I. Zs. äe K. /. Lc §. ulc-

quibus moä. roll, obl.) nicht aufgehaben werden mö¬
gen/ welchem nicht entgegen seyn mag/daß die Freyheit zu
tcttiren nicht benommen werden möge; per 1.1. L. cic
88. Lcclcs angesehen dieses b'unäzmenr oder Rechtssatz
heut zu tag / da die 8uccclsc»na vorbedeUter Massen
eingeführet worden/ so fest nicht mehr stehet/daß manvon
denselben nicht abweichen könte / v. 8rrvek. in u5. mc>ä. ff.
rir. cie sclopr. §. 16. Gleichwie aber dieses pzAum derEinkindschafft einen sehz engenVerstand hat;also gehet es
nur so weit die psrikcirre Kinder an/daß nemlich dieselben
ihren Eltern/und zwar ohne Unterscheid der Güter/wo sie
herkommen/ lucceäiren: Im Gegentheil aber können sich
solche Eltern/ ( ohngeachtet sonsten die luccellio -reciproc,
ist / und von den Kindern ausdie Eltern zu fallen pfleget)
dieser ihmKindezErbschafftgleicherweise nicht anmaßen:
wie dann auch solche Kinder selbst einander nicht succ-äi-
ren/wofern nicht mit ausdrücklichenWortendiese Llsusu!
beygefüget ist : daß nemlich diese dergestalt vereinig«
Rinder nicht allein ihren Eltern / und die tLlkeM
hinrvieder ihnen sondern auch die Rinder unter sich
silbstals vollbürtige Geschwister miteinander 5uc-
ccäiren sollen, viä. 8cr ^clc. c. I. §. 14. Lc in cautel. Lontrg^.

8eÄ. z. czp. 6. §.7. Ob aber solche Kinder wegen einer
an ihren Eltern begangenen Undanckbarkeit / enterbet
werden können / davon besiehe 8tryck .cir.nr.äc zäopt. in
ulu mc >ä.5 .§.i6. Von der Einkindschafft kan noch ferner
gesehen werden Churbayer. Land-Recht von LoncrzNen.
p. I. rir. 26. per ror. Item ketorm. der Stadt Franckfurt.
PZZ.Z. rir .iO. per. ror. Weiters gehören auch hieher die
Erb-Verbrüderungen /davon zu seheni^ylcr-sbEhren-
bach äe?rinc. Lc 8rzrib. Imp. I_ilz .l .czp .2s. öc8ckv^ecl.
Inrroä. sci /u5 publ. x,rr. 5pcc. 8-Ä.2. csp.io. §. io. vers.tot»
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/ot^m/7?^. Und enduch diejenige^ss,welche
der künfftlgen Sttcct-Ko» und Erdfolg halber die
Gan-Erben ausrichten / davon zu lesen Wlmgcr. rr.
äc L-inLrbis.^ekncr. voc.GanerbeN. öcLckweä pzrr. spec.
tc^. 2. c. 18. §- 6.

Zu denen andern gehören diejenige, Krafft de-
renftmanden vbgedachter Massen/eineErbschafft, welche
denen Rechten nach ihme obne dem/so kein leliamenrge¬
macht würde zufiele/ erkalten wird / als wann zum Bey«
spiel cinVatter in denEke?a^cn seinen Kindern/ oder
ein Anher: seinen Enicklen verspräche/ daß er ihnen dasje¬
nige/ was sie sonst nach seinem Tod zu hoffen / durch eine
widrige letzte Willens Meinung nicht benehmen wolle;
vici.?ccr. I^ciz. i. yu. 2). n. 17. Ü! >8.

Zu der dritten Art sind diese zuzehlen/ durch wel¬
che von der Erb chafft eines dritten/ ais zum Beyspiel des
8cmpronii crzHirt, oder sonsten von einem Erb / wann
nemlich selbiges einem unter denen pzciicirenden Par¬
theyen zufallen solte / gebandelt wird / davon weirläufftig
zu sehen 5rruv. Lxerc. acicir. ;8. rli. so.

Und endlich ZU dervierdtenArt sind diese zureferi-
ren / durch welche man sich der künffligen Erbfolge verzei¬
het/welches heut zu rag inSgemem die adelichen Töchter
zu thun pflegen/allermassen wir Hieroben gemeldet haben-
>iä.!>cruv. cic. cxcrc.z8. rk 47. Lc 5ccz^. Ztr^ck. in u^moä.
v.rit. clepsäi. §.iz. usc^ue zäkn. Lc 1"r. äe l<e-
nunciar.

Biß hieher haben wir weirläufftig erörtert / auf was
Art und Weise die Erbschafften an und zuzufallen pfle¬
gen. Gleichwie es abcreinem Erben/ deme eine Erdschafft
entweder durch oder ohne l'cl^menc angefallen / frey ste-
het/dieselbige anzunehmen / oder sich solcher zu einschla¬
gen / pcr h.s.). äe kcrcä. qrzzl. A äiffcr. in vernünffliger
Erwegung /daß nicht alle Erbfchaffren nützlich / sondernunterweilen vielmehr schädlich seyn / alsin welchen erivan
mehr Schulden / l-cZacen und andere Beschwernü^ ge¬
funden werden / a's die erd liche Güter erreichen mögen;
Also muß im Gegencheil der Erb/ wann er sich einmal der
Erbschafft unterzogen/und dieselbige angerrerten/darne¬
ben aber kein Inventarium oder Beschreibung der Erb,
schaffls-Güter aufgerichtet hat > die Person desVerstor«
b nen in alleWege vertretten/ alle ^zrarien und <^rc-
äirores ^friedigen und solcher Gestalt allen Schaden
auf sich nehmen ; Weßwcgen er ja nicht unterlassen so»/
eheersichderErbsä)affr unterziehet ein Inver>»rium oder
Beschreibungder Erbschaffls-Güteraufzurichten/ damit
er sicher stehen möge. Von welcher Unterziehung und
Antrettung der Erbschafft / wie auch von dem lnvenrzrio
wir bereits im ersten Buch gehandelt haben, ^cicl. Chur»
Bayr.Land>Recht.p.2. tir 17. per rot. Reform, der Stadt-
Francksurt. P.1Z 5. rit.i. perroc.Lcl'ir.z. Item keform.
der Stadt Nürnberg. 1'ir.29.i^.6.jun^. Sachs. Land-
Recht. l.ib.1. Art. 22. Lc üb. z. arr. Is. Diese Antrettung
der Erbschaffr aber sollvon denenErben/so Malsimmer
möglich/ aufs eheste geschehen / inmassen in denen Rechren
eine gemeine Regul ist / czuvcl kcroclitZS non zciirz non
trümmicrztur, perl. s.L.6e/ur. cielib. Das ist / WSNN
derjenige dem eineErbschafft angefallen/solche/ehe er ver¬
storben/nicht angenommen-so kan er solchen Erb-Fall auf
andere (es wären dann seine leibliche Kinder oder Enick-
lein. v .l .un. C. äekis ^ui anrc sperr, rzkul.) nicht rrar»-
mirriren noch Verfällen ; so er aber denErb-Hall angetret-
ten /kan er selbigen aufalle seine Erben/sie mögen seyn von
was Art sie wollen / Verfällen, viä. kcform. der Stadt
^rcnekfurt. p. 6. rir, I. §. 4. Wann aber jemand anders
dieErbfchaffls-Güterbesitzt/Md selbige nicht gütlich dem

rechtmassigenErben ausfolgen lassen will / alsdann^,
der Erb unterschiedliche Mittel solche Güter von
abzufordern / davon zu sehen c.r. ss.Lc L. äepecic.^
r.r. ts. cie polless. kereä. per. §. Z. /. cie Incerciici. Lc r.r F
ciuor.dor?. Unter welchen Mitteln eines von den beqliiix
sten ist wann der Erb m des VerstorbenenErbschaffr
von der Obrigkeit einsetzen lässet /
»aclr.roU. Wofern er nur vor allen Dingen / wannil^
lettamcnt , darinnen er zum Erben ernennet worden,
vorhanden ist- dasselbe zu besichtigen vorleget / und dW
nige/ was sich dagegen gebühret / zu thun erböth^s.
Wird nun das 1?lt->menc aufrecht und ohne sichtb^'
Mangelbesunden / alsdann können die l'ettzmeacz.^
ben(als welche vor allen andern denVorgang haben/),?
Kraffr solches 1 el^mencs/völligeingektzet werden. Zt
sagemit Fleiß die l'eltamenrs-LLrben »c. Massen nM,
nen gemeinen Käyferl. Rechten dieses Mittel desEich
tzes den I^ereäidus sb inreliato , welchen das Elb ch-
^clismenr zu gefallen/ nicht vergönnet ist / per
ibiyue Lc ?erc!. Wiewol es dißfalls nach den!'
Lczcuren einiger Oerter eine andere Bewandnuß hai/ch
zu sehen aus der Nürnberg. Ke5orm.l'it.z7. ^.2.
aus der Kekorm. der Stadt Franck.urt. x>.6. cic.2.z.
Li 6. Dieses alles aber/wasvon dem Einsatz desErbe^
des Verstorbenen Erbschafft/ gesaget worden/halM
seine ungezweiffelke Richtigkeit / wann niemand vorlm
den/der dißfalls eine Einrede zu thun Willens ist: Uz.
sich aber zu/ daß jemand dargegen erschiene / und M
solches Begehren der Einsetzui'gEinrede thun würd«
daslettamenr als ohneKrafftanfechten/odersich
einer bessern Gerechtigkeit zu denen Erb-Gütern annitz
senwolte so soll dersewige zwar gehöret / hingegen ihk
eine gewisse Zeit / entwedervon 8-10. odermehr^W
sein vermeintes Recht für und beyzubringen / angetz
darauf aber schleunig proceäiret / und mittlerweiledied«.
gehrte Einsetzung eingeilellet werden / 6.1.5. L.cie M
cli v.l^zcZr.^oll.Keform.der Stadt Frankfurt.
2. §. 7. Item kekorm. der Stadt Nürnb. -ric. Z7. i.

2. Wiewol auch tonsten ein solcher Erb / welcher e>G
fttzt worden / angeloben / und wann er fremd ist / M
schafft thun muß / daß / jo sich künfftigjemand eincrÄ
Gerechtigkeit anmassen / oder sonst gegen ihm der
ten oder Schulden halber etwas anfordern würde / ö
demjelben deswegen Red und Antwort geben wollen
Kcform. der Stadt Franckfurt. PZZ .6. t .2. §,2 ^
Solre dann auch nachgehends der Eingesetzte der G
schaffrs Güter in denen Rechten verlustigst und ihmß
6>e abgebrochen werden / alsdann ist er nicht allm dl!
Güter so ihm aberkandt worde< abzutretten/sondernaiiij
alle Früchte und Abnützungen / so er ftit der EinseW
empfahen und genossen/ dem rechten Erben zu erstatt«
schuldig / so ferne er nemlich wissentlich und mit Vm,
den Einsatz erlanget hätte: Wann aber solches mil ß
tem Glauben und ohne wissentlichen Betrug bsschch«
alsdann ist er / was er von denselben Nutzungen ui>!
Früchten vor der Kriegs-Besestigung eingenommen B
verbraucht/ etwas wiederum abzutragen nicht geM
Was er aber nach der KriegS-Befestigungeingenom
solchesHer gleichfalls / mit denen Gütern zu erM
schuldig : V. t. 2s. Lc5e^cz. I .Z7. Lc;8. is. äe ?. Lm
Nürnverg Keform.l'ic. Z7. 1.. z.Ztem Franckf. ^eform^
6. lir. 2. §.9. Lc 10. Unterweiln unterziehen sich auch dieb
ben der ihnen angefallenen Erbfchafft ausser Gerichts!
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thür/und durch Aufmachung eines Feuers; Item durch
E'greiffung des Kessel Hackens und des Handgriffs an
der Thür; oder auf dem Feld durch Ausgrabung eines
Erdenklosses/mitangehängterErklärung /warum dieses
also geschehe/worüber nach gehends der Norsnusein in-
limment aufrichtet und den gantzen ^6tum beschreibet/
bey welchem sich auch die Zeugen unterzeichnen; dessen
kormul zu sehen bey dem Nehring -n m-nusii Norzr.
?.num 20.P.470. Trüge sich auch zu / daß jemand ver¬
stürbe / dessen Erbschafft sich niemand anmaste / zugleich
auch / wer dessen nächster Erb seyn mögte/ man nicht wis¬
sen köme/ in diesem Fall muß von der Obrigkeit des Orts
solhane Abschafft ehrbaren Personen / welche Luraro-
rcs bonorum genennet werden / und des verstorbenen
Abschafft o:denklich invenriren müssen/so lang zu verwah¬
ren aufgetragen und anbefohlen werden/ biß die rechtmaf-
sigeErben kommen / und glaubwürdige Urkunden ihrer
Erbgi'rechtigkeit mitbringen/ ZrA. rubr. r r. ff. äe curzr. Kon.

zciä. Franckfurt. keformzr. p. 6. rir.6. §. f. End¬
lich ist auch hiebey dieses zu mercken/daß derjenige / wel¬
cher einer Erbschafft sich unterziehen will / nicht allein be¬
weisen müsse/ daß er des abgelebten nächsterErb entweder
aus dem Testament oder ohne demselben seye/ viä.Larp?.
j .pr, tor. p.z. czp. -8^ äef. 28. Lc seq. sondern auch daß der¬
jenige/von dessen Erbschafftgefragtwird / würcklichge-
sto:benseye/ arA.I.2.ff.äeprobzr.wie aber dieses zu be¬
weisen/ davon besiehe Uztcarä. äe probst, concl. IZ7). Lc

pr. for. p. z. czp.15. äef.f7. seqq. und so er sol¬
ches nicht beweilet / wird ihme die Erbschafft nicht verab-
solqct' ausser daß bißweilen denen nächsten Freunden
die Verwaltung der Güter von der Obrigkeit unter ei¬
ner gewissen Versicherung der Wiedererstattung / so der
vermeintlich verstorbene noch leben und einstens wieder
kommen solte/ anvertrauet wird. v. Lsrp?. p.;. czp. if.
c!cf.^8. A äecis, illulir. izs. VirZil. ?iriAi'?, qu. Lax,
Is.n I).

Wann sich nun die Erben vorgedachterMassen der
Abschafft unterzogen / alsdann wird die Theilung unter
ihnen vorgenommen / bey welcher sie sich entweder unter
sich selbst vergleichen / oder die Sache vor den Richter
bringen/ da dann so wol die ligende als fahrende Stücke/
welche nichr ohne Nachtheil getrennet werden können/
einem unter ihnen allein / welchem es entweder das Loß
gibt/ oder welcher den grästen Antheil hat / oder der das
meiste dafür bietet / zugetheilet werden / welcher hinge¬
gen den Werth zu Vergleichung der andern heraus ge¬
benmuß. v.§.20.ibiquel)ä.ln^. äezAion. Wann aber
keiner unter den Erben solches Stück annehmen wolteo»
derköme/alsdan wird solches untkeilbareGut verkaufft/
und die daraus erlösete Summa zugleich unter die Erben
ausgetheilet. V.I .Z4 .I .2O.§. z.ff.fam.ercisc. 1.77. §.i8.äe
Icz .2. l.i. L. commun. urr. juä. junäi. §.4. Llf. ). äeoff.
juä. Lons Chur Bayr. Land- Recht, p.;. rir .18. Nürnberg
Kcform-It. 1..;. Wie auch deformst, der Stadt
Franckfurt. p. 6. ric. 4. Doch wann ein l^ffamenr oder
letzter Will vorhanden /welcher Ordnung und Maß gibt/
wie es mit denen Erb-Gütern gehalten / und selbige ver¬
theilet werden sollen/ so sind die Erben/ (so fern sdlcher
letzter Will kräfftig) demselben nachzuleben in allewege
schuldig und gehalten. 5ckilr. Inlt. ^ur. div. I^ib. z. rir.
IZ.rubr. V tiivl'ii. beretj. Vc. §. 7. Nach
Sachsen-Recht aber hat es diese Bewandtnus / daß der
jüngste (welcher Chur-Erb genennet wird) die Wahl
hat/ober dieSache selbst oder dasGeld dafür haben will/
da dann denen übrigen das Erb-Geld zugeeignet wird.
!^ulc. c.I. Lzrxz, /.pr, for. Lax. x.z. c .is. äes.il. LcLer-

lick. ). concl. 2l. n. 28. Nach geschehener Erb-Thei«
lung müssen die Erben mit deme / was ihnen zukommen/
oder das Loß gegeben / zufrieden feyn / und sich begnügen
lassen: vornehmlich wann die Theilung durch den Rich«
terlichen Ausspruch geschehen / da dann dieselbige keines¬
wegs mehr aufgehaben wird / obgleich einer unter denen
Mit-Erben erweisen könte / daß er über die Helffte seines
ihme gebührenden Antheils übervortheilet oder einem
falschlich angegebenen Mit-Erben etwas zugeeignet wor¬
den wäre / perl.z6.ff. 5,m.crcilc.1.4.L. äerejuä. 1.2. L.
qu.pröv, non elinccess. 1.2. L. senk. re5c. non poss. ^.clci«
L-rp?. p. 2. czp. Z4. äe5 11. Lc p. z. czp. is. ä. 20. Lc
I^zkn.aä V/e5end. in kn.tit, ff. fam. ercitc. Wann aber
ausser Gericht die Theilung geschehen / so kan dasjenige/
was einem falschen Mit-Erben zugeeignet worden / wie¬
derbegehret / ercilc. und auch eine geringe
Ungleichheit wieder aufgebaben werden / pcrI.z.L.com-
mun.utriuscjuejucl. säcl. I^lakn. c.I. Lerlick. P.I. äec. 146.
num. 4. öc seqq. obgleich die Theilung durch das Loß ge¬
schehen / per cit. Oä. so / daß es hier eine andere Bewand«
nuß als in Kauffs- und andern dergleichen conrrzNen/
hat. v. 1.16. §. 4. ff. äe minor. 1.7. ö<8. L. äe Ke5c. Venä.
aää kranclc. Lx. n.qu.z.Lc sä rir. äe L.L.V. num. izi.
Lonf. Chur-Bayr. Landr. p. z. ric. 20. die (Zuznrirät aber
der Verletzung wird von dem Richter geschahet/ kvl/nll
8. L>.6l. Wiewol etliche vo^ores auch in diesem Fall
haben wollen/daß dieVerletzung über die Helft geschehen
seye. viä. Lzrp^.p.z. czp.ls. äef.19. Lzckov. zä l'reurl.
V.i.O.iA.rk. 12. Iir.L. L^Lerlicli. PZA. l. äec.146. nuin.l»
Lon5. Keform. der Stadt Franckfurt. p.6.rir.4. §.ulr.
Wann aber die Erben sothane Ungleichheit gewust/ und
solche nichts destominder dem Loß anvertrauet/ oder hier¬
über nansiziret haben / V. I.I22. §.f. äe V.O. oder auch/
wann die Ungleichheit ohngesehr darzu gekommen/ in die¬
sen Fällen allen kan die einmal geschehene Theilung nicht
Mehr aufgehaben werden. 2^.1.8. in f.L. äe relc. venä.zää.
Larp2. p. z. c.is.äef.20.

Nachdemaln aber unterweiln die Kinder bey den
Leb-Zeitenihrer Eltern etwas von denenselben überkom¬
men/als sind sie solches zmZeit derErb-Theilung in die ge¬
meine Erbschafft deswegen einzuwerffen / oder aber so
lang biß denen andern auch so viel aus denen Erb-Gütern
zugeeignet worden/ stillzu stehen schuldig und verbunden/
weil zu muthmassen / daß die Eltern eine Gleichheit unter
ihren Kindern halten wollen / v. 1.7. Lc r. r. ff. Lc d. äe
collsr. bon. ^ää. Lzrp7. p. 2, c. Zs. äef.l2. Lc le^cz. Li p.
czp. II. äef.Lc seqq. es wäre dann/daß selbige solches ein¬
zuwerffen in ihrem letzten Willen ausdrücklich verbotten
hätten / v.I.i. öcamk.seqq. L.äe collzr. bon.l. pen. Lc 5.
L.eoä.junöi.I.i8. L. 5zm. crc. ^ää. ^nron^ kab. in Loä.
I^id. 6. rir. 4. äef. 2. num. 28. Ich habe mit Fleiß derer
Kinder Meldung gethan/anerwogendasEinwerffen nur
unter denen Erben in absteigender/mit Nichten aber in der
aufsteigenden oder Seitenlinie Platz findet. 5cküä. ink.
)ur. Liv. ^ib.z.rir. IZ. rubr. iie V ibe?-e>

Oc. §. 8- Insonderheitaber müssen die Kinder
das Heurath-Gut und die Wiederlag einwerffen. per r.r.
ff. äe äor. collsr. ZkA. 1.19. ff. äe k.n. es wäre dann/
daß sie mit demselben vergnüget seyn / und ferner nicht
erben wolten/dann in solchem Fall könten sie zum einwerf¬
fen nicht angehalten werden/ v. l. i. §. 17. ff. äe äor. Lollzr.
junk.I.2s.c.fzm.crcisc.es müste dann hierdurch denen
übrigen Kindern oder Enicklein mit solchem gegebenen
Heyrath'Gut an ihrer i^Zirimz vielleicht Abbruch ge¬
schehenseyn/ dann in diesem Fall müste solche Übermaß
mit denen andern/biß zur Ergäntzung ihrer i-ezirimT zu-
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!54 Des klugen und Rechts - verständigen HauS - VatterS
gleich getheilet werden / perl.un. c. äe inoKc. äor. hin- nen Spruch selbsien exequiren könne/ muß vornemliij
gegen sind von dem Einwerffen nachfolgende Stücke be« aus dem Inhalt seiner Commission ermessen werde.?
srevtt ; als nemlich was von den Eltern denen Kindern V. ^nron. ?ere7. sä rit. L. äe cxecur. rci juäic. Keines,
zum behörigen Untechalt gegeben / oder aufdie Schulen/ weges aber ist solches einer l?rivsr-Personzu gestm^/
Quälen und Handwerckergewendet oder sonst denensel- daß dieselbige sich eigenmächtig zu dem jenigen verhG
den an Kleidern/Geschmuck/ Verehrungen ins Kindbett was ihr durch Urtheil und Recht zugesprochen word^
und dergleichen/zur Vergeltung ihrer gehorsamen Dien« damit kein lumukhiedurch erreget werde, v.l.176, ^
sie und Wolverhaltens nicht übermässg geschencket wor- I. Lc l. 1;. ff. quoä mer caus. welches auch dem
den / wie zu sehen exl.i.§.is.ff.äe.collzr.bon.junA. l.scz. lichen Recht gemäß ist / viä.doler. äe eroceff. exccm.^
ff. fzm. erciic. Xää. Lsrp?. p. z. cap. XI. äef. 17. 21. 22. Lc pr^iÄr. n. l2. Und so dieses ohne des Richters Erla'i!^
2;. Es wäre dann / daß der Vatter in seinem l'cliz. nus geschehe/könte sich ein solcher Mensch seines Rechtes
menr oder letzten Willen solches Einwerffen nichts desto verlustigst machen/ auch über dieses noch wegen verüblli
minder verordnet / oder die Kinder dasjenige / was ih- Gewalt gestraffet werden / v.l.7.L.unäs vi.i.i,
nen zum 5ruäiren gegeben worden/ übel angewendet / und ff. sä. l.. /ul« äe vi priv. ^ää. Sachsich. Land-Recht. li!
solches vielmehr durch Spielen/Fressen und Sauffen/ o, z.rir. 46. Sl 47. Es wäre dann / daß ihm solches vcch
der in andere Wege verschwendethärten/dann in diesen nem Gegentheil freywillig vergünstiget und erlauf
Fällen müste man dieselbige zum Einwerffen ohne alles worden / v.l. io.§. i.ff.äe injus voc. -ää. Lo!«r. cl«kM
Bedencken anhalten.V. I. so. ibiquc Oä. ff. kam.erci5c.Lonl!cxecur. in prsek. n. Z4. A leq.
Chur-Bayr. Land-Recht, p- z- nr. 19. Nürnberg. Reform
l'ir.zS.I^.i. Lc 2. JtemFranckf. Reform. P.6. cic. s. ^ää.
Oecis.Lle^. Saxon.sv. ölürunn. äe Lollsr. don.

Fernere ReZts-Anmerckungen
über den Eingang.

Diese Vollstreckung des Urtheils aber/ oderL^..
üon kann nicht allein hauptsachlich wider den VerurG
ten/sondern auch wider dessen Erben vorgenommene
den. perl.44.ts äere juä.sää.r. r. L. ur »Ä. ab.
conrrzkereä. incip. Atem wider den Burgen/obgleich^t
Klage wider ihn nicht erhaben worden. per.!.ulr.§,,.(
äe ulur. rei juä. hingegen kan man sothane LxecuW

In verb. Oder auch zu Zeiten durch Gericht!!- Wider einen dritten/ welchen der ?roce5s nichts anM,
che Lxecuriones und Immiliiones, offt auch oder/so denselben auch die Sach angienge / solcher M
durch l^etliones an ihm kommt, tt. lncht gehöret worden wäre/ nicht erkennen / per 1.5,

^ re juä.zää.Umm. Oilp.zä?roc .2Z. ö.i. num.io.
^Achdem offtermaln einem vor Gericht etwas falls soll ein Richter mit der Lxecmion wider die ?u°!-

zugesprochen / und dem andern abgeurtheilet icn und Minderjährige/ welche noch nicht mit VornD
wird; als wollen wir hier mit wenigen anzeigen/ dern verseben / sich nicht übereilen / in vernünfftiqn5-,

wie derjenige/ welchem durch das Urtheil und Recht et- wegung/daß sonst denenselben die kettirurio in .
was zugesprochen worden / hiezu gelangen könne. Vor Krafft welcher sie wieder in den alten Stand geschlire'
allen Dingen aber ist zu wissen / daß der richterliche den / zu statten kommt; Nicht weniger auch sollerüj
Spruch seine Wurckung erlanget haben / und nicht ent- vorsehen / daß er nicht leicht die Lxccucion in der Frm
weder durch sppellzcion oder I.emerzrion oder andere Güter/wegen des Manns Schulden ergehen lasse ll-'
Mittel gehemmet seyn müsse/dann so dieses geschehe/ mü- endlich , daßerder?upil>ienSchulden wegen mm!
sie derjenige / welchem etwas zugesprochenworden / so Vormünder cxequire/ welches alles weitlaufftia -u Im
lang in Gedult stehen/ biß vielleicht das vorige Urtheil in bey dem Larp-. in ?rocess. lir. 25. arr. 1. §. 4.
anderter conkrmirt und an den Richter erster Ferner kan die Lxecmion nicht allein tveaen m
Inlian-gewiesen / oder die eingewendeteäppellznon abgeurtheilten Sache/sondern auch wegen der EM'
sonsten für äesert und erloschen gehalten wird. V. r. r. ff.Sc nus des Schuldners/wann nemlich derselbe dieS^''
d. äe ^ppelkr. Wann aber der Richterliche 5enrentz vor Gericht gestehet; Item wegen des von dem M'
oder Urtheil seinen LffeN oder Würckung erlanget / und geleisteten und abgeschwornen Eydes; Weiter/ we.i^i'
derjenige/welchemetwas abgeurtheilet/oder welcher et, nes beliebten und eingegangenen 6cc. ekll
was zu leisten oder zu prsttiren conäemnirr. und ver- auch endlich wann der Schuldner nachfolgende L«
dämmt worden/ dem Richterlichen Ausspruch nicht ps- der Verschreibungangehänget; Daß der Glaubm
riren will/alsdann muß das Urtheil durch die Lxecmion Macht haben soll / mit oder ohne Reche/i/m ch-
oder Hülffe vollzogen und vollstrecket'werden. viä. 1.2. L. vorhergehende alsobaldptf?i«
äe cxecur. rei juä. ^ää. Ummius. Och. aä ?roc.2;. rk.l. Mizupk'oce^en/ OderaufdemFallder Nichts
Le doler. äe?roce5. Lxecur. in prz-kr. Diese Vollstreck- tung/ssch aufdem eingestyten Unterpfand leibst
ung aber muß von dem ordentlichen Richter geschehen/0- gener Welse bezahlt?» machen kc. Welche VM'
der welchem derselbige solches insonderheit aus träget/ vung/quarentjZiar.oderlnttrumenrumouzreiui-
immassen offtermalen entweder denen Gerichts-Dienern Zistum genennet wird, davon zusehen

^ ? ^ ^ ^ iu thun anbesoh« c. äe Lxecur. rei juä. özrroluz in l. 2. ff. äe srbitr. LMt
lenwird / ^-4-^a/wann derienige/ v^ekner. voc. czuarenriziar. und aus andern UM«welcher durch Urtheil und Recht verdammet worden/ mehr/ davon insonderheit n.

Fall muß dieselbige freundlich angesprochen werden/ werden. j.vvuilreun unorou.eg
daß sie hulffliche Hand leiste / und das ergangene Urtheil Es ist aber ben der Lxecmion ,mk
vollziehe. Gleicherweise muß auch derjenige Spruch/ des Urtheils dieses m mercken / ^
welchen ein Scbieds-Richter ergehen lassen / durch d?n ohne ÜL W M des
ordentlichen Richter voäzoqen werden; In Erweguna werde - dann wa»" ?
dieSchledSR.chterkeinenGerichts-Zwanqhaben/v.i. Persönliche oder auch du?ch eine r?od r'Ä^

l^I
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dißoderjenes Pferd/Buch/Haus/Acker oder dergleichen
begehret / zugleich aber solches begehrte Stück dem Klä¬
ger durch das Urtheil zugesprochen worden / so muß die^.xeculion allein auf Vieles Stück erkandt werden / und
stehet also demSchtOner nicht frey/an statt dieser Sache
den Werth anzubieten / anerwogen einem Glaubiger et-
wasanders wider dessen Willen nicht mag bezahlet wer¬
den/ pcrl.2.§.i. A äe k.L. Ja/wann diese zugespro¬
chene Sach noch vorhanden ist/so kan sie dem Schuldner
mil Gewalt ausBefehl desRichters genommen werden/
xcrI.68.5.ci-K.V. ich sage mit Fleiß / wann sie noch
vorhandene, dann anderer Gestalt müste man sich
wol an start der Sache selbst / mir dessen Werth zulammt
dem Inceresse begnügen lassen/ und konte so dann die Lxe-
culioa in andern Gürern des Schuldners geschehen/ wel¬
ches um so viel desto mehrPlatz hac/wan durch dasUrtheil
uii!) Rechl dem Klager Nichtsein gewisses Stück/ sondern
eine gewisse (Zuamkat oder Summa am Geld zugespro-
chenworden/allermassenin diesem Fall die ^xecucion in
allen des Schuldners Gütern / jedoch mit Beobachtung
derjenigen Ordnung / welche die Gesetz oder 8tzmrz diß-
salis vorgeichrieben / und davon wir unten handeln wol¬
len/geschehen kan. Lonsenr. Chur-Bayr.Gerichts-Ordn.
Iir.n.^2. Scz. Keformzc. der Stadt Franckfurt. P.I.
Iir.4s.§.z. öc4. Und hat der Glaubiger in diesem Stück/
?ann oer Schuldner mehr Güter hat / und solche dem
Äaubiger alle verpfändet sind/die Wahl/ in was für ein
Moder Sach er immmret oder eingesetzt zu werden/

verlanget / wie zu sehen ex 1.8. i?. pizn. Mit
welchem auch die Sächs. Recht einstimmen / vä. Sachs.
I'rocF-Ordnung.I'it. Z9. §. ult. in Verb. U?ann aber
söttst der Glaudizer eine Verpfändung hatte/stehet
esdeyjelnec UMrühr/ zu welchem ihm verpfänden
cen Stücke er am liebsten greiffen und sich daran
halten wolle :c. Von welchem aber wir hierunten wasmchrersmeldenwollen.Dieses istgewiß/daß in Bürger¬
lichen Sachen die Lxecmion insgemein nur auf die Gü¬
ter des Schuldners gehe / nicht aber auf dessen Person
sich erstrecke/v. Oesterreich. Gerichts-Ordn.vonVerbot-
ten oder ^rrclicn. §.i»sclcl. 5ckxv?r^enrbal. in ?roc. juäic.
^b.z.c.4. num.is. Lc sok. Lzjzcil!. 8uccin?er. Obl^
1,6. es wäre dann / daß er gar keine Güter / oder sich
zu einem s'erson-,! ^rreli oder Leistung verbündlichge¬
machthalle: Welche Leistungen jedoch (Krasst welcher
du Schuldner oder deroselben Bürgen versprechen / daß
si? sich an einem gewissen Ort einstellen / oder daselbst ein-
relt-n/unv von demselben nicht eher abziehen wollen / biß
die Zchuld bezahlt ist/) ob sie gleich vor diesem im Rö¬
mischen Reich üblich gewesen / als zu sehen aus der Po,
litty-Ordn. cie ZN. 1548.1'ir. von wucherlichen Oontrz-
ücn.§.f.zcl.^il. 2 .0 .45.N .2. jedoch heut zu tag wegen
ihresgrossen Mißbrauchs in der Policey-Ordn. clesnno.
l^ic.17./. wiewol auch zc. wieder aufgehaben wor¬
den sind. ^äcl. Lonliir. Llcäi. 8sx. 22. p. 2. §. Wir wol¬
len auch ?c. ibique Lzrp?. äef.zo.

Weil aber Hieroben von der Ordnung der Lxc-
cmwn etwas gemeldet / als wollen wir solches etwas weit-
läuffliger hier ausführen: Anfänglich ist demnach zu wis¬
sen/ daß der Richter in der Lxecutivn sich nicht saumig
zeigen solle; zu welchem End in der Sachs. ?rocess-
Ordn, alsoverordnet: VOann ein gesprochen Urtheil
leine Rraffe erreichet / sollen dem gervinnenden
Theil aufsein Ansuchen Lxecuwrizlcs,wann gleich
dieselben Gerichtlich nicht erkandt / noch zu erken¬
nen gebetten worden / doch iälvizcxcesztionikus, die
beyderLxecukionzulassig/mitIetheiletwerden. N)ir
befehlen auch hiermlt unsern ÄMk-L.cuten/ Schost

ftrn/Surgermeistern undRarhen derSeadt/Rich-
rern/ZSefehlshabern/ Verwalte:« undUnterrhanen/
daß ein jeder / deme solche Lxecuconzles zukommen/
und die Hülffe zu thun befohlen wann er angelangt
wlrd/demselben ohneWeigerung oderVerzögezung
nachkommen/und sich daran nichts / weder Luebe/
Sunst/Lreundschaffe/oder wie das styn mSgee ver¬
hindern lassen/ be^ Vermeidung unserer Ungnade
und l vo.fl. Straff. Da aber etwa nach Gelegen-
heit der Strittigen Güter oder Personen die
v^oehdurffc erforderte/andere auslandische Hen-
schafften solcher /?ülfse Halden zu ersuchen / solle«
alsdann die Gerichte/von denen dieUrtheil gespro¬
chen/dem obsiegendenTheil/auf seinZSegehzenLom.
psss-Sriefan dieselbe Herzschaffc/wie brauchlichen/
mittheilen.

Die Ordnung selbst / welche bey der Lxecurion zu
oblerviren/ und derer sich die Partheyen nicht entgeben
mögen / 3rZ.l.z8.ik.cjepzÄ. ^ää. Oesterreich. Gerichts-
Ordn, kcräin. I. (l^ro 18. kebr. Iss7- öc )c»k. Lzpcili.
5urrinzcr Obs. prstt. 106. muß aus denen Gerichts«
und?rocess-Ordnungen / als welche dißsalls sebr unrer-
schieden sind/ hergenommen werden. Nach denen Säch¬
sischen Rechten werden nachfolgende Orzcius beobachtet:
1.) muß der Richter / der das Urtheil ausgesprochen/ um
ein Hülffs-pr-eceprumoder Gebot angeruffen werden/
und nicht durch eigene Bewegnus die Lxecurion ergehen
lassen. V. Sächsis. ?roccl«.Ordn. I'it. Z9. pr. Lon5. Oe¬
sterreich, neue Lxccmions-Ordn.äcanno.i6ss. 6.27.
ric. 1. L!tit.2. §.1. L(2.zää Zclive'zrxentbzl.in pr.jucl. zrr.s.
lib.z.c. s. num.14. A 8urrinAer Obs. szr.110. num. 2. in f,
Keform. der Stadt Nürnberg. Itt. XI. ^.k.§. So ein
Urtheil:c. in vcrb. So soll aufAnruffen des gewön-
lichen Theils :c. irem kekzrmac. der Stadt Franck-
furt. pZA.l.tit.4s.§.2.inverb. tLrstlich so durch An-
rusfung der obsiegenden partheyVollstreckung der
Urtheil begehret werde:c. Ferner muß 2. ) der Rich¬
ter/ oder der jenige dem die Lxecucion aufgetragen wer¬
den / den Inhalt des Urtheils/ das zu vollziehen ist sleistig
ansehen/und sich bestmöglichsterkündigen;ob selbiges in
einer real-oder ?cr5vnzl Klag ergangen? Ob darinnen
dem Klager eine gewisse Sach oder ein gewisses Stück zu
erkandt ? Oder ob nur dem Beklagten insgemein die Be¬
zahlung oder Genugthuung anbefohlen worden ? dann
gesetzt z.) daß das Urtheil in einer rezl-oder dinglichen
Klagergangen/und der Beklagte dem Kläger ein Haus/
Acker/ Wiesen / Pferd oder andere Sach einzuräumen
oder wieder zu geben schuldig wäre / in diesem Fall wird
ihm befohlen binnen 14. Tagen dem Urtheil einGenügen
zu leisten/oderderLxecmiongewartig zu seyn. v. Sachs.
?rocess-Ordnung. lic. ZA. 5.1. Lonlent. Oester. neue
Lxccurions-OrdN.tir.i.öl2. §.1. A2. aclci. ZurtinA. Obs.
pr.no. n.i. JtemChur-Bayr.Gerichts-Ordn.rir.iz. I..
2.inverd. oderin einer kurybenanndtenFeit die über
18. oder 14-Tag nicht se^n solle.zc.Nachdene Nürnb.
8rzmris sind 10. Tag angesetzet / v.Keform. Nor. 'I'ic.XI.
I.. 1. /. So ein Urtheil zc. in verb. nach Verscheinung
lo. Tag gebührliche Vollziehung der Urtheil ge¬
schehen :c. Welcher ^rcicul aber/ weiln er dem 4ten Ge¬
setz unter dem i cz.Titul §.k. widrig zu seyn scheinet / als
kan dessen weitere Erläuterung aus denen ^ääiron-li-
bus hergeholet werden / 5ub Kubr. Änderung der Ge-
richts-Gebrechen / so in der jüngsten Visitation den
i7.^pnl.zn.76. fürgebracht :c. Nach denen Franckf.
8czrutis aber ist diese Zeit der Willkühr des Richters ü»
berlassen. v. Reform, der Stadt Franckfurt.p.i. rir.4s. §.;.
in vcrb. innerhalb einer bestimmten Seit zu zustellen.
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i?6 DeS klugen und Rechts-verständigen HauSVatterS
Ware aber 4.) der Spruch m einer ?er5onzl -Klag er¬
gangen / als zum Beyspiel in Schuld-oder andern Bür¬
gerlichen Sachen / alsdann wird nach Sächs. Rechten
dem Schuldner innerhalb Sächs. Frist / als 6. Wochen
und ?. Tag den Kläger zu befriedigen auferlegt / und dar¬
neben alsobald evenru-ilircr die Hlllff mit Äusgang sol,
cher Sächs-Frist aufeinen gewissen Tag ernannt/ auch/
wann die Zahlung binnen der Zeit nicht geschiehet/so dann
würcklichen vollstrecket / undkemeandereLxcepnonals
iolurionis oder Lompenläcionis inrrz rerminurn cxc-
cmiomz liquiäz- darwider zugelassen / sondern der
Schuldner auf allen Fall / wann er davon nicht abstehen
wolte/ damit in die keconvenrion oder Gegen-Klagege¬
wiesen. vic!. Sachs. I-'roccss-Ordn.lir. Z9. §» 2. Nach der
Chur-Bayr. Gerichts-Ordn. ist auch die Zeit der i4.Tag
in?er5c)naI-Klagen angesetzet, vicl. Chur-Bayr.Gerichts,
-Ordn.l'it .i;.^.). ver5. in Person, inverb. Und dem
verlujtl'gcemThetlaufiegen den/ welcher gegen chn
gcMagtkat/ tn 14. Tagen laue der Urtheil 5» ent--
nch>ten/:c. nach deren Verfliessung so dann die Voll¬
streckung des Urtheils binnen 6. Wochen und z. Tag ge¬
schiehet. §. seq. cir. I.. ;. Chur-Bayr. Gerichts-Ordn. doch
daß dem Richter solche Zeit aus beweglichen Ursachen/
nach Gelegenheit der Sach und der Person/zu mindern
und zu mehren erlaubet ist. Chur-Bayr. Gerichts-Ordn.
lic.iz.^.Welchei4.Tags-Zeitauch nach denen^rurcn
der Stadt Nördlingen einem Schuldner angesetzt ist/
doch daß nach Verfliessung dieses Termins in io. Tagen
dem ?ro^els nachgesetzt werde, viä. 5rsrur. der Stadt
Nördlingen p.2. rir. is. Lci6. Nach denen 5r-,curi8 der
Stadt Franckfurt aber ist eine 6. Wochen-Zeit dißfalls
anberaumet, v. Reform, der Stadt Franckfurt. x>.i. rir.
45. §.4. Woraus zu sehen /daß diese Gerichts Ordnungen
und 5cacu» von denen gemeinen Kayserl. Rechten in die¬
sem Fall allerseits abgehen / als in welchen in personal-
Klagen eine viermonatiiche Zeit vorgeschriebenist / wie zu
sehen cx 1.5. L. cie execur. rei iuci. Li l. 2. L. 6c u5u. rei
juä. und so der Verurtheilte den Glaubiger innerhalb
solcher Zeit nicht befriediget / so muß er auch die Zinsse be¬
zahlen / 6c>. II. Ich habe mit Fleiß gesetzt in pe?/onal-
Zulagen / allermassen in dinglichen oder r-zl -Klagen
eine isach ohneVerzug r-üiruiret werden muß/wann die-
selbige bey Handen ist/ anderer Gestalt wird dem Schuld,
ner aus rechtmässigen Ursachen ein Aufschub unter gewis¬
ser Versicherung nicht abgeschlagen/ vi6.§.2.ibiqueOO.
/.äcc>Kc.ju6. Wann aber s.) das Urtheil in personsl-
Klagen aufein gewissesStück oderDing,daraus oder da¬
mit der Kläger zu befriedigen / ergangen / alsdann müste
gleichfalls die Lxecurion oderHülssin ein folchesStück er-
kandt werden. Sächs. ^roccss-Ordn.l'ir.^. Chur-
Bayr. Gerichts Ordn. lir.i?.^.5. ulr. Kef. derStadt
Franckf.p.i.rir.4s.§.8.Eben dieses verhalt sich also 6.)
wann der Glaubiger eine special-k/porkec oder Unter,
psand in einer gewissen Sach des Schuldners hat / aller¬
massen in diesem Fall auf Begehren des Gläubigers auch
auf dieses Stück die Lxccurion oder Hülffzu erkennen
ist. Sachs. ?roce5s-Ordn. pcnult. Wann aber
/.) der Glaubiger eine Qenei-zl-KyporKccoder Pfän¬
dung in des Schuldners Gütern hat / alsdann stehet es
bey seiner Willkühr / zu welchem Stück er am liebsten
greiffen will. Jedoch/ daß in diesem Fall vornehmlich auf
dasjenige/wasemePsands-Gerechtigkeit an ihr selbstve!--
mög der Rechte/und darüber gegebenerBriesundSiegel
mit sich brinqt/ gesehen/ und demselben nachgegangen
werde, v. Sachs. ?mcess-Ordn .1'it .z9. §. ulr. in pr.Jnzwi,
schen aber ist 8.) einem Glaubiger ungewehrt/von denen
ihm oerpfänVetenGürern abzulassen/und in andereStück

dieLxccurion oder Hülff zu suchen / allermassen deiGben auch anfänglich unverbotten gewesen / entweder^
k/porkcc oder perional -Klag zu erheben / wofern lhynur die ^urkorirät der abgeurtheilten »Sache nichts
Weg stehet. Sächs. ?roccss.OrtH. lir. Z9- /. ulr. «5
welches auch denen gemeinen Käys. Rechten nicht enlg«,
gen ist / wie zu sehen ex I .8.is. äe äilir. PIAN. I..2.14.
L.clepiZnor. Wofern aber 9.) der Beklagte mchilz
ein gewisses Stück verurtheilet/undauch keine Verpfw
dung vorhanden / alsdann müssen bey der LxecurionM
Hülffe diejenige (-raäus oblervirer und beobachtet W
den/ welche beschrieben zu finden inl.is. §.2. ss. 6e r-?..
clic. Insgemein aber soll der Richter hieraufgehen /O
dem Kläger zu denenStücken verhelffen/welche dem^
klagten am wenigsten Schaden bringen / und dochdln
Klager zur Bezahlung genugsam sind. ci. I. is. §. z. ff.z
re jucl. Viä. Sächs. I'rocess-OrdNUNg 1>r. Z9. z.in^Chur-Bayr. Gerichts-Ordnunglic.!;.I-s. Kekorm^n
Stadt Francksurt. p. I. rir. 4s. L. 10. und keformzlion da
Stadt Nürnb.'I'ic.XI. !^.u§. Und soll m solchem ic
Dahero dann anfänglich die fahrendeHaabanzugrH«
jedoch gleichwol mir der Bescheidenheit/daß aller MK
Zeug/ so der Schuldner zu semer täglichen Handchiemz
gebrauchet / auch die Pferd/Ochsen/ Schafe/der
men und alles andere / was er zum Ackerbau nothwech
haben muß/ verschonet/und dasselbige nicht eher anM
fen werde/biß man gewiß versichert ist/daß an andeM
renden Gütern / oder auch ausstehenden richtigenC^
den / so viel nicht vorhanden/daß sich daran der GG
biger erholen könte. cl. I. is. §. 2. cie r- juä. Sächs.
cess-Ordn.lit .z9. §.). Lc4. Lonscnr. Chur-Baycr .Gd
richts-Ordn. lic. iz. 1^. s. kcform. der Stadt FranGi».
p.i.tir .4s. §.9.Lc ii.Lc Kesormzr. der Stadt Nürnb^
1ir.xi.l»i.§. Fürnehmllch aber:c. cum scqcz. Ach,
auch unter andern des^chuldners und seinesWeibsu z
Kinder tägliche nothwendige Kleidung und Bettgewz
gehöret / wie nicht weniger auch dessen Harnische
Wehr / welche so lang mir der Lxecurion oder Hü!js;i
verschonen sind/ so lange die äusserste Nothdurfft niclM
anders ersordert/absondezlichwannKindSbetterinmck
sonst kranck-und lagerhaffte Personen vorhanden sich
welche gleichfalls mit deme/ so zu ihrem Lager MM.
pfiegung die tagliche Nothdurssc erfordert, in Zeitig
Kindbetts oderKranckheit damitgefreyet sind.V.S^
?wccss-Ordn .1'ir. )9 -§.s. Chur-Bayr. Gerichte-O ^
l'ir.iz.^.s.in kn. Reform, der Stadt Nürnberg.
So auch m GeriÄitl. !c. Irem. Kesorm. der SM
Franckfurt.c.1. §. l2. Und obgleich Larp?. in?loccss. K
2s.-lrc.2.num.i2. dafürhält/es müsse ein Richter M
Lxecuror bey der fahrenden Haab des Schuldners iÄ
Lrscius observiren; daß im Fall bey dem Schuld«
paares Geld gefunden werde / solches alsobald deine,--
äicori für seine Schuld zu aMZniren und zuzueigm
wann aber solches nichtvorhanden/erstlich auf diepmiok.
als zum Beyspiel den Geschmuck / nachgehende aber U
das Silber-Geschirz / und endlich auf die Better/K>K
der/HandwercksZeug / Vieh und Thier zugehen sm
So ist doch gewiß / daß in diesem Fall der Willkuhcki
Richters das meiste überlassen seye/daß nehmlich dersck
ge so verfahre/damit der Schuldner hierdurch nicht >v
zu grossen Schaden gesetzet/hingegenauch der GlaubP
nicht gar zu lang ausgehalten/übrigensaber dem
ner nicht gar die Freyheit benommen werde/ was er M
ter seiner fahrenden Haab zur Befriedigung des Glaub»
gers ä-kiniren/undverordnenwollen/ arZ.I.is.§.2.5.1-
rejuä. DiesesistausserallemZweiffelgesetzet/daßdü
Richter zur Verkauffung der fahrenden Haab eher/»>
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der ligenden Stücke gelangen könne / und wann vielleicht
der Schuldner solche fahrende Haab nicht getreulich an«Mn/oder die Kisten und Truhen / worinnen selbige ver¬
borgen /nicht aufmachenwolte/könte er hierzu vonObrig-
keirlichen Amtswegen wol genöthiget und gezwungen
werden / und zwar nach einiger Rechts-Lehrer Meinung
mittelst des Eydes/ viä. Loler. cle?roceff. Lxecuc. p. z. c.
o.n.^.öcöerlick.p. l.concl.8i. num.77. Worbey aber
Lzro?.in?rocess.cl.l.num.20.recht undwol erinnert/ es
solle sich ein Richter hierinnen wol fürsehen / daß er dasimzmem einem mit vielen Schulden behafften Schuld¬
ner nicht leichtlich auflege /damit derselbige keinen Meyn-
tyd begehe. Endlich ist bey der Lxecmion oder Hülffe
Verfahrenden Haab dieses zu mercken/ daß selbige/ nach
Sachsen -Recht / von dem hierzu bestellen Lxecurore ge¬
bührlich geschätzet wird; und so dieses geschehen/stehet es
dem Lreäicon frey / ob er es um solchen Tax an statt der
Bezahlung /annehmen/und da vielleicht einUbermaß vor-
baiden/dieselbigeheraus geben wolle; oder so er solches zu
thun Bedencken hatte / der Schuldner auch sich vielleicht
des Taxes beschwehrte/ob er solches von l4.Tagenzu -4.
Tagen z .mal öffentlich ausrüsten / und so dann geschehen
lassen wolte/daß es demjenigen/ der am meisten darum gi-
bet/gelassen wezde.Solte sich abez nach solche: geschehener
Feilbietung kein Käuffer finden/alsdannstehet demGlau-
biger abermal frey / ein Geld darauf zu setzen / welche
Summa darnach anderweit z. mal öffentlich verkündi¬
get/ und deme / welcher am meisten über des Gläubigers
Gebot darauf setzet / verkaufft / oder / da sich niemand fin¬
det / dem Gläubiger um seinegebottene Summa zu ge¬
schlagen wird. vicl. Sachs. ?wceff-Ordn. 1". 39- §. f.
wieesaberdißfalls in denen Oesterreichischen Landen ge¬
haltenwerde/davon besiehe Neue Oesterreich. Lxecue.
Ordnung ltt.7. Im Fall aber so viel Fahrnuß nicht
vorhanden / daß der Glaubiger hiervon bezahlt werden
könte/alsdann muß zu denen ligenden Gütern/un andem/
so denselben von Rechts und Gewonheit wegen gleich
sind/ davon zu lesen die Lommentzror.sä l-t-Tr. äe k.O.
ncc non zcl tir.). äe reb.corp. Liincorp. ^clä. Nürnberg,
li-sorm. lic.XI.I.. 4. gegriffen / cl.l.is. §.2. ff. cle rejuc!.
darneben aber in dieselbe mit der Lxecuuon und Hülff
nicht weiter und höher verfahren werden / als sich die ge¬
klagte und zuerkandteSchuldforderungerstrecket. v.Nov.

c. 4. §. l. Lc czp. f. in f. Ut lir. non conreliarz. Jedoch
aber weil vornehmlich durch dergleichen Lxccurion ein
pianu8juclicizle, oder Gerichtlich Pfand erlanget wird/
und einemjedweden in denenRechten erlaubet ist/zu seiner
Versicherung etwas austragliches zum Pfande zu neh¬
men/man auch eigentlich Nichtwissen kan/wie es Hernach¬
mals herauszubringen/alsdarffman es hierinen so genau
iM nehmen / besonders nach Gelegenheit ein Leidliches
daniber schlagen/allein/daß man auch hierinn gebührende
Maß halte/und nicht etwan einer um eine geringe Sum¬
ma Gelds ein gantzes Gut/ so vielmehr wehrt ist / einneh¬
me; wie dann auch in denen Lxccurionen absonderlich
dahin zu sehen/ damit so viel möglich die Güter/vornehm¬
lich aber die Gehöltz nichtverwüstet / oder die Bauren-
Guter/davon Dienste/Fröhnen/Zinß und anders zu ent¬
richten/ getrennet werden mögen; weßwegen diejenige/
welchen durch Lxccmion etwas eingeräumetwird / sol¬
ches mit nicht wenigern Fleiß/als ihre eigene Güter zu be-
men/auch dem Schuldner hiervon jährliche Rechnung/
undwann durch ihr Versehen hierinn was verwarloset
md/ hievon Erstattung zu thun schuldig seyn. V. Sächs.
Wc-li-Hrdn. 1".§. 8. Chur-Bayr.Gerichts-Ordn.
Iic. IZ. I.. s. Oester. LxecUt. Ordn. I'it.z. Lc 8urrinZer
fr.Obl.u-. Die Art und Weise aber/ dgdurchjemand

in seines Schuldners ligende Güter eingesetzet wird/
ist unterschiedlich / angemercketan etlichen Orten/ wann
ein Haus vorhanden/ ein Span aus dem HauS-Pfosten/
oder so ein Weinberg da ist / ein Span aus dem Pfal ge¬
schnitten / oder so man in einen Acker oder Wiesen den
Einsatz verlanget / ein Erdschollen gemeiniglich ausge-
graben wird. vicl. Lzrp?. Osc. 6;. num. 4. äc ZurtirlAci-. c.I.
num.2.Loncorä^Ke5orm.der Stadt Franckf. P-1. r. 4s.
§. I?. Icem. keform. der Stadt Nürnberg. I'>r. XI. I.. 2. §.
erstlich nacvdemm.Worbey dieses annoch zu mercken/
daß nichts daran gelegen / wann der Kxecmor an Aus-
hauung des Spans / oder Ausgrabung des Erdschollens
verhindert worden/ allermassen es/ wann er bey Gericht
deßhalben seine kelscion abstattet / eben dafür gehalten
wird / als wann dasselbige würcklich geschehen wäre, per
rcxr.in I.12. §.2. juntl. I. 5cq. iz. ff. äe rcb. amkor. juci.
pols.ibiczueQocofr.lic.K.Anerwogen aber der Glaubi¬
ger durch erstgedachte Immission oder Einsatz nur ein Ge»
richtlich Pfand / nicht aber die völlige Befriedigungoder
8zri85z5tion erlanget / als muß es mit den ligenden oder
unbeweglichen Gütern / so vielleicht der Schuldner inner¬
halb der vorgesetzten Zeit nickt bezahlet/eben also/ wie mit
der fahrenden Haab / und zwar auf solche Weise gehalten
werden / daß man dieselbige äiltrzkire oder verkausfe/
und solche vielleicht entweder einem frembden kaufflich
überlasse / zugieich aber von dem daraus gelösten Kauff-
schilling den Oeclirorem befriedige / oder aber dieselbige
demLrcäicori selbsten in dem Wehrt/ welches wegen er
sich mit dem Schuldner vergleichet / oder / wie derselbige
von der Obrigkeit angesetzt oder taxirt ist / -6juäici>-c- und
zueigne. Damit man aber den rechten Wertb heraus
bringen möge / als pflegt es gemeiniglich ausdie lubtMz-
rion oder Vcrgantung anzukommen / Krafft welcher so-
thane Güter öffentlich feil gebotten / und dem Meistbie,
tenden überlassen / oder/nach gestalt der Sachen/denen
Glaubigern zugeeignet werden; Nachdemain aber es
mit der Vergantung der 5olcnnirälen halber nicht an ei¬
nem Ort wie an dem andern gehalten wird / als können
hiervon die besondere 5tzmrz der Oerter angesehen wer¬
den. Vi6. Lonli. LIeäi. Lax. Z2. pzs. I. ibiczue in
specic XVernerusl'kcoäor. Närrin. Oiss. cle5uklizli-ir. Ircm
Ordnung des Gand-?rczce58, der Churfürst!. Durchl.
in Vayern.K-5c>rm.der Stadt Franckf. p.r. lir. 46. Lc
47. wie auch Keform. der StadtNürnb. rir. XI.
und so er. zc. cum 5eczl^. Irem 1^. 2. öi s. Lcc. Icem 5»rut.
der Stadt Nordling. x>. 2. rir.rs. Sc 16. Wann aber bey
dem Schuldner weder bewegliche noch unbeweglicheGü,
ter anzutreffen/selbiger aber jedoch ausstehende Schulden
bey andern harte / welche derselben gestandig / alsdann
können solche Schuldner darum angegriffen werden, v. I.
is.§.2.äl 8-ff-cle re jucj. Lon5. Sachs I^oceff-OrdnUNg.
lir. Z9. §. 7. Chur-Bayr.Gerichts-Ordnung. l' ic. i;. i..s.
Franckf.Reform.p.i. rir-4s. §.14. nccnon I<eformzc. der
Stadt Nürnberg, l'ic. XI. 1.. 1. §. Welches alles :c. wor¬
bey aber die Sachs. I^ocels-Ordnung. rir.Z9. §.17. diese
Erklärung gibt;Es wolle dann der Scbulvner lieber
geschehen lassen/daß nmnalsöbaldzu solche ausfiel
henden ^üminibus und Schulden greiffe/als daß die
hülffe m die ligende Gründe ergienge; dann auf
diesen Fall soll sich zwar der Glaubiger an solche
Schulden weisen zu lassen verbunden seyn / und ih^
me darzu verholfficn werden / jedoch andergestalt
nicht/dann wo die Schulden richtig/und ohne son¬
dere N?ühe/ Rosten und Hülffs^Zwangleichtlich
einzubringen. Icem inleq. Deßgleichen wann wi^
derUnmündigeverholffenwürde ft»lidie^>ülsserst«
Uch zu den Schulden aufGefahr und Unkosten des

U z Oebi-
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vebicons ergehen / ehe ma^diettgende Güter an-greiffec.
VZas bißher von der Lxecunon ist beygebracht

worden/hat allein in diesen FällenPlatz/da nehmlich in ei¬

ner real.Klag etwas zu rekimiren ; oder in einer pcrlö-

nsl-Klag einegewisse Summa Gelds zu bezahlen / oder

sonst etwas zu prs-Mren ist : Nachdemalen aber unter¬
weilen auch einem Beklagten durch Urtheil und Recht

dieses auferleget wird / daß er etwas unterlasse / das ist,

daß er den Klager m semer Gerechtsame nicht cmkire

und molelkre; oder daß er ihm sein Licht nicht verbaue/

durch seinen Acker oder Feld nicht gehe oder fahre / und

was dergleichen mehr ist; Als wird nicht unbillig gefra¬

get/ auf was Äre und Weist ein solches Urcheilzu

exequiren ? Ist demnach zu wissen/ daß dem Beklagten

gemeiniglich in dergleichen Fallen eine Laurion zu pr^lii-

ren auferleget wird / daß er künfflig hin den Klager nicht

mehr curkiren und moleliiren/ oder / daß er wider das ge¬

sprochene Urtheil nichts vornehmen/ sondern demselben

sich gemäß bezeugen solle/welche L-unon meistentheils in

solchen Klagen / die zur Erhaltung der Gerechtigkeiten/

UNd Meinung der gegenseitigen inrenclircen 8ervirucen

und Dienstbarkeiten/angestellet worden/Platz findet/da¬

von zu sehen >. 7. Lc r. r. ff. ii lervic. vinciic.

Endlich aber/ wann der Schuldner weder fahren¬

de noch ligendeHaab/noch auch paMv-Schulden hatte/

daran der Glaubiger / als obsiegende Theil sich/ erhohlen

tönte: alsdann möchte er auf seines Gegentheils Begeh¬

ren am Leib angegriffen / und so lang ins Gefangnuß ge¬

setzet werden/biß er seinem Gläubiger ein Genüge gethan;

welches auch denen Gottlichen Rechten nicht zuwider ist/

als in welchen offtmal der Gefangensetzung der Schuld¬
ner Meldung geschieher; dann weil nach den allgemeinen
Geboten derer Rechren / einem jeden das seinige zu geben

v.§.z.j.äej.Lc j. mithin niemand / auch in zeillichen und

bürgerlichen Gütern gestöret werden solle; Also liget

ohne Zweiffel der Mtz und zugleich auch dem Richterli¬

chen Amt ob / daß einem jeden Glaubiger dasjenige/ was

man ihm schuldig ist/nicht allein durch Urtheil und Recht

zugesprochen / sondern auch mittelst der Lxccmion in der

That selbsten zugeeigner werde / welche natürliche Zu>

eiguna der Endzweck und LffeN der Lxecmion ist. Und

zwar kan solches/so der Schuldner anders etwas in Ver¬

mögen hat/und bezahlen kan/denen strengenRechten nach

dermassen geschehen / daß ihm nicht einmal ein Kleid oder

Hembd/ damit er sich bedecken könne / überlassen werde/

welches die Schrifft nennet / biß aufden leyeen Heller

bezahlen / vornehmlich wann der Schuldner nicht durch
Unglücksfalle /sondezn vielmeb: duzch seine eigeneSchuld/
Wdem er das seinige gottloser und unverantwortlicher

Weise verschwendetund verprasset/ um sein'Vermögen

gekommen ist / dann ein solcher ist keiner Erbarmungwü :dig;Und ist aus denen altenlMorien zu lesen/daß der¬

gleichen Schuldner allezeit mit schwerenStraffen in wol-

destelten KepudliauLn beleget worden: dann also wissen

wir aus den zwölss Tafel-Gesetzen der Römer / daß der

Glaubiger einen solchen Schuldner zu seinem Knecht ma¬

chen können. Ein anders wäre es/wann der Schuldner

durch Unglücks-Falle um sein Vermögen gekommen/ im-

massen ihm m solchem Fall einige Erbarmung angedeyen

zu lassen / die Christliche Lieb erfordert. Inzwischen ist

fast aller Orten heut zu Tag derSchuld-Thurn eingefüh¬
ret worden/mit welchem die^schuldner insgemein so lang
gestrafft werden / biß sie ihre Lycoses conr-nciret und
befriediget haben, viä. Lonlkr. LlcN. 8-,x. 22. p. 2. Lc

Sächf. erocels.Qrdtt.i'ir.52. Chur-Bayr.Poljcev-Ördn.

I'ic. I. §. 14. ver5. rvs aber derReform, der t

Franckf.p. l.ric.4s.§.is.und^.cf. der Stadt Nürnbers !
I'ir. XI. I.. 6. Damit nian aber gleichwol wissen

ge/was es mit dem Schuld-Thurn für eine Beschaffnen l

habe/als wollen wir etwas mehrers hiervon melden. ^ s

sind aber bey dem SchuldthurnnachsolgendeStück/wei. ^

che vornehmlich an denjenigen Orten beobachtet werde«

wo die Sachs. Recht im Schwang gehen/ in Betracht
ziehen; 1.) die Beschaffenheit des Schuldnerö; 2.)

Lxcuciiung/ das ist / daß sich so viel befinde/ daß seines >

ter zur Bezahlung nicht reichen; z.) die Beschaffen^ -

derSchuld/und des Schuldners Mangel; 4.)diekv^ !

des ?roccls; s. ) die ^limenrzrion oder UnterhaltUi

des Schuldners; und dann 6.) die Befreyung vcy
Schuld-Thurn.

Was demnach die Beschaffenheit des Schuldners

betrifft/ ist bey derselben vornehmlich dieses zu beobacht

daß er der Bothmässiqkeit des Richters / der ihn milden!

Schuldthurn bestraffen will/unterworffen/ oder an dem¬

selben Ort wohnhafftseye/ »rz. !. f. ff. clejurisäU K,,

ner/daß er so viel schuidig/daß all sein Haab und Verim,

gen nach ergangener LxcLmion, zur Bezahlung nicht

länglich gnug seye; entweder/ daher selbst Geld ache-

nommsn/ oder sich für andere in Bürgschaffr eingelch«

darneben aber bey seinen Glaubigern keinen Nachlaßei-

langen könte/mithin dieselben auf keinen andern WeZß

behandle» waren/besonders vielmehr begehrten /sÄW

in den Schuld-Thurn zu werffen. viä. Lonlik.

22. p. 2. LcReform. Francksurt. p-1. r. 4s. F. is. Lc ^

der Stadt Nürnb. I'lc. XI. 6. §. Ss zu des Schul/

dlgers.ic.

Was ferner die Lxcmirung des Schuldners w

belanget/ ist vor allen Dingen vonnöthen daß manM

sehe / ob des Schuldners Vermögen zur Bezahlung du ^

Schulden nicht reiche / dann so dieses wäre/ könledn

Schuld-Thurn nicht Platz finden, viä. Sächs. kroc«.

Ordnung, 52. pr. ncc non kcformzliones 5upr. cicl«

Weiters iß auch die Beschaffenheit der Schuld nebst des

Schuldners Mangel in Betracht zuziehen / dannwim

der Schuldner wegen erlittenen Brandschadens/SG

Bruch / oder anderer unversehener / und ohne seineV»

wahrlosungbeschehenerZusalleinSchulden-Lastundch

serstes Verderben gerathen/alsdann wird billig nach Ei«

legenheit der Personen und anderer Umstände/ Lindemz

und ?)?i!derung der Straffe zu gewarten seyn. v>ä,c°°.

Kit. I:!e^. Zzx. 22. p. 2. §. ulr. Irem. Sächs. Irocclz-j)r^

I'ic. s2. pr.

Die Form des ?wcel^s ist unterschiedlich / uni

kan selbige aus denen Proccis-Ordnungen hergenomm

werden. Vornehmlich aber ist bey dieser Form so viel;»

betrachten/daß der Schuldner hierinnen nicht übereil!!/

sondern vorhero wol gehöret werde / was er für Enl-

schuldigungen vorbringe. Item ob er kein Mittel u»!

Weg vorzuschlagen wisse / den Glaubiger zu befriedige

und endlich/ob er durch seine eigeneVerwahrlosunM

durch unversehens Zufall in diese Schuld gerathen/

u. s.w. Und wann dieses alles wol erwogen / Mm

kan dißfals ein Urtheil gefallet / und dem Schuldners

Schuld-Thurn zuerkandt werden ; Es wäre i»j

daß eine Vermuthung d erFlucht vorhanden/dann in Kl¬

iern Fall könte der Schuldner alsobald entweder zur^-

rion angehalten/oder auch mit einem pcr5onz!.^mlU!>

leget; Und wann derselbige nicht zu gegen/dem Glack

ger auf sein Begehren Stöck-Brieffe mitgetheilet

den. viä. I. IQ. §> l6. ff. cle bis HUT in fr. crecl. öc

?roceff-Ordn. rir. s2. Nach den Nürnb. 5»curii w!l>

tsalo gehalten

und nach dreyer
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crccj. öc S«W
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tühttktvlld.viä.^^urtio.n.erorm. I..6.S. So tu 18

des«. Weßwegen die 5urur, der Oerter in diesem licken ? v^er Ubtrettung der Guter aber au et«
Stückwol anzusehen sind. ^ einer

Die ^limencarion und Unterhaltung des gehandett)aemÄ "eirläufftiger
Schuldners in dem Schuld-Thurn/liget insgemein dem -7. L-m. des j Bucks Ä! uber daS
^laubMob/v^.cc-ntt.^.8.x.22l p.-. undSäch? ^erne
kloc-5-Ordn. Nr.s2. §. 1;. öcpen. Keformzt. der Stadt Personen / entweder Gliche
Franckf. P- 1. »r. 45. §. .bi: auf der Begehrmden tiake^^?eren?^ Ehrerbie-
»ostmtc. nccnonKeform. der Stadt Nürnb. 1-jr.Xi. weisen gehalten sind"/
u 6.jbi. allda ihn der Glaubiger unterhalten lassen freyet / als t>a!' n .,-kär-n "^5." Ursachen be-

«olle. -c. Wieviel .hm aber zu reichen/ist nicht in allen Ge- und Weib/der Schwebe" Va^
lichts Ordnungen und kramten ausgemacht / sondern ^.»n s« -llatter und andere mehr/wel-
v.elmebrderWillkührdesRichtersüberlassen.v.Lonttir.Rechtenanqewi?smist/K'aff^
Lleä.5-X .22 .p. 2 .,bi: wannaber von dem Glaubt letzten Heller sie nicht aus den
gcr seiner ^imenren und Unterhaltung halber keine nen so viel überlasse»- mnö! >h->
°v-.-r-n,ung»dcrZ.n-s->z»nz g.mL°m V-nw-
derStadtFrancks.c.l.inverb. der dock? ihm täglich ^ndeltbaben ^ ge-
v^er )«een Albus zuerlegen nichc verpflicht seyn zu reißen / weIc^neserneM?eff^ b>e!>ec
solle. :c. IcemKetom,. der Stadt Nürnb. c.l.ibi : mit von der ^ ^ ^ (^umquenell -l,
n«ch°°.ff- °<- Sr-d und w-n-r- nn^hal»» ch.il-.nÄn'da°N chd!mc'"

sich ein solcher vorgedachter Massen ???elduna aeschebcn i«?
Schuldner/ wann der Unterhaltung wegen nichts von 5)enündern^tinlii'^r'»?l»„>
dem Glaubiger ausgesetzet worden / (wie es an etlichen Schuldncr / w ^ ^ar ein
Orten Herkommens,) »eibst unterhalten ; da dann ihm in- worffm Ä Schuld-Thurnge«
zwischen dieses erlaubet ist/ daß er theils zu seinem bessern da«! er iicb m > befteyen / es seye dann
Unterhalt/ theils zu kunfftiger Bezahlung derSchulden, chen oder dense b ?^Ä?Ä/ ^ > vergli-
Allmosenftmmlen darff. vi ^.Sächs. I'w^dn. obc ^ babe - ^.pr. j.qmdu-
sz.§.iz. Be» dieser Beschaffenheit aber ist so viel zu mer. ,<> lana darinnen ?' Und
cken/daß das Gefangnuß/ darein er gelegt wird / leident- er die ^laubiae? ? gehalten werden/ biß
lich/und also beschaffen seyn soll/damit ihm anLeib oderi'e- ren, a tttcn w?llen unl! ^^ ^ l-ch sonst mit ihF
benkeinesonderliche Beschwehrungzugesügetwerde. viä. de? "/m »nd abfiw
dontt. Lleä. 8SX.22. P.2. §. I. Solle aber der Glaubiger Und darinn lan» ^ ^ ^ "erb.
den Schuldner inSchuld>?hurn zu legen nicht beaehren « ^^en / biß er den

noch mit obberührter Notbdurfft unterthatten wollen/ A«?äa t sonst mit ihm
sondern in andere Wege Hülff bitten / alsdann wird es anetlicken^^ solcher Schuldner
nach den Nürnberg. 5»curiz also gehalten / daß dem , I -5 gewisser Ze,t absitzen/

Schuldnerein leiblicher End auferleget wird / von der erlöset werdend Schuld-Thurn
Eradt oder seinem Anwesen auf dem Land sünffMeil N/.^" 5'^benslangdarinnen bleibe
Vegs und so lang hi.idan zu seyn / biß er den Gläubiger Iief5m der ^"-8-«en
befilediqe;Ferner/daßer ausselhalb derKleider/dieer an Schuld »L?f? n.ÄÄ- ? ^ Und so die
hat/ nichts vermöge / und weder ligende noch fahrende Tku rn ^ er im Schuld,
Euter noch was anders habe / davon der Glaubiaer be- Schuld über

?hurn geführt / und darinnen von Obriqkeits weaen so ?? und dessen Wür«
lang erhallen/ biß er den Eyd obgesagter Massen den -?aÄp^ wir meistentheils auf
und geleijtet hat.vi^.Kcform. der Stadt Nürnb 'lir XI ?? ^ail appiicirr. da der Schuldner nur mtt einem Lre-

Ist noch üdrig/daß wir von
^ ^u^emmen aver es össters ge-

r cum. seqq. schiebet / daß er von vielen creäironbu8 und Glaubigern^ der Befreyung deS zugleich angefasi und verklaget wird;A!s wollen wir auch
^M-MrnS-N-aid-vbrmqm, Ist demnach,u d>-w°n -IwaS w«nig«« anm.rcken.UrsprnnOch »l
^n daid-i Schuldner -mi-rw-il-n sich Äsobald im demnach jn nnffm, daß, wann «S jum Sa« ?-<>«»
» 1.!1 aber auch -rft k°mt/und man «>M»>ch nicht wnß / M« v>«>

WSumabtritt.und a>s°b°^ >u -mschlossm ^ ^ Frmckftrrt. X-s-»m ^ ,.^ B-»
Ist, V r.t.ff.öcd. qu. bon. c^ .po - ilniandg welchemVorgang/pnorkat undErstiqkeit der Glaubiger
Wy-Ord. ^r. I. §. 14. I ?o' ' und Lr-äicorum folgende Maß gehalten wird : Daß I. )
ÄÄmchSÄö-^ di-M--M->».d.°d«Schul°n^
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vorhanden sind/stehen haben/als wohin zumBeyspiel das Nürnb .ke5orm. Iit.j22.1^.2. vers. wo aber jemand

zu treuen Händen hinderlegte / viä. I.17. /.i. ff. äepriv. In Ansehung der parsptiernslien und Wiederlagaber^

(^reci. 1.8. L.äcpns. gelehnte / V.I.8. Lc lcqcz. ff. commocj. den sie nur eine stillschweigende Verpfändung /

I.I. §.f. ff. äe prec. verlassene oder ausgemiethete / V. I. pzN. conv. 1.12. §. 2. e. czui por. in PIFN. Lc ci^ 1"

Z9.ff.locsr. verpfändete / 2lL. I. 9. L. cle pißn. und >.) Welche zu nothwendiger Erhaltung oder Wiedti

anders dergleichen Gut gehöret / allen andern vorgezo- bauung eines Hauses/damit dasselbige nicht gar zuGrN

gen werden. V. I. I.d.cle)ur.ksc.l.z8.pr. ff.äepecul. 1.14. begehe / Geld hergeliehen haben/l. 7. d. qui por. in ^

Z2 .äe l^. L. (7onlenr. Chur-Bayr. Gandt-Process. rit. 2. l.i.ff. quibus incsuL piAN. rac. junäi. d^ov.97.

zrr.2.lrem Franckf.Kef.p.i. r.49. §.2.-Diesen folgen 2.) die Pupillen, um deren Geld ein Gut erkaufft worden. ,

welche eine sonderbare Vorzugs-Gerechtigkeit haben: 7«qui por. in piZn. I. p» L. 6e 5erv. piZn. äzr.

als wohin zum Beyspiel vieler Oerter heutiger Gewöhn- Chur-Bayr. Gandt-Procels. zrr. Scc. öcc.4.) ^

heit nach gehören. «.) die Gerichts oder Gandt-Kosten/ denen erstbemeldten Glaubigern werden diese gerG.

ttzbn.Aä>Ve5cnb.rir. cle privil. Lrccl. num. 4, üc Chur- welche mit einer Pfändung allein versehen: Und weiidli-

Bayr.Gandt-?roces8.l'ir.2.arr.;.D.) die aufgewandte se.benwiederumunterfchiedlicheArtensind/alsistju^

Begräbnuß Kosten / Artzt und Apothecker-Belohnung/ sen/daß unter ihnen alle diejenige den Vorzug haben«

l. 14. §. l. 1.4;. ff. äe reli^ioL zrA. 1.68.lcA.z. l. f. §.9. L. che mit öffentlichen/ in der Burgermeister-Stadt-ch
t!e jur. äelib. Lonsenr. Lonffit. LlcA. 8ax. 28. /. I. vers. was Pfand-Buch eingefchriebeneUnterpfanden verfehenßch
auf des verstorbenen Schuldners Begräbnuß. lr. v.I.n. L. czui por. in piZn.-clcl. Kefmmzr. der Stch

Sächs.?roce5s-Ordnung.l'ic. 42. §. ferner soll dasjenige. Franckf.p.i.tir. 49.9.1a. Wann aber ihrer vieleinch
nec non. Chur-Bayr. Gandt -proce/s c.1.3rr. 4. 6^ s. Lc Pfändung haben/alsdann sind diejenige/dezenPfandiM
Franckfurt.KL5orm.p.i.cic.49.§.5.>.)DesSchuldners alterist / vorzuziehen, l.2. öc7.L.qui. por.inpi^.Ä

gebrödeter Ehehalten/ Gesind und Taglöhner ausstehen- e-il. 2. 0.25. num.;. Lc Larps. 1. c. 28. cicf.;. n. 1.

der Liedlohn. Sächsischen Landr. ^ib. 1. zrt .22. Lonttic. aber in den aufgerichteten Pfandverschreibungen die v-v
Lleäi.8zx. 28 .P.1. pr.LcSächs .prc>ce5s -Ordnung .l 'it. 24. gleich sind/also daß man nicht wissen kan/welche darum
§. nächst diesem Loncorcl. Chur>Bayr. Gandt-Prc>cc5s. c. die älteste sind / alsdann last man die Lreäirores zugleich

l.arc.7.Lc ffrancksurt. Reform. c.l.§.z.wiewol nach denen jedoch nach Anzahl ihr jedes Schulden / eintretlen; vM

Kayserl.Rechten die Taglöhner und Ehehulren andern Franckf. Reform.c. I.§. 12. Lc Reform. der StadtNm-

Glaubigern dißfalls gleich gehalten werden, v. ttzrrm. ?ir. 27.1.. 1. §. So aberZc. ) Diesen folgen diejech fpiff. PZZ. l. qu. 8. num. 2. ibique Zimon. ?jff. Lc <7zrpü. p. l. welche lediglich mit einer persönlichen Freyheit / oderx?»
c.28. cle5.24 -n.i. Nach denen Nürnb. Lrzniris aber wer- lonzl -?rivileAio versehen / per. 1. 9. L. ^ui por. in^ ^
den sie nur den personal-Lreclirorn vorgezogen. V. Nürn- als da sind diejenige / so zu treuen Handen bey ander»!!

berg.ke5ormzt .l'ir .22.^.8 .Lc v/urffbzin. mcliff. /. Liv. was niedergeleget/welches aber nicht mehr vorhandtlii k

Lcl^ef. I^or. clsss. 1. memkr. 2. 5e<^. 2. §. 62. -6) die O> 1.7.^.2. ff. äepoll 1.24.^. 2. ff. äc red. zutkor.juci.pM^ M

brigkeit/des Schoß/Lofung/Schatzung und Steuer we- Lzrp?. p. i. csp. 28. clef. 150. Lc LerlicK. p. 1. c.ip.70. ^ t

gen / V.I.I. L.cleprivil. klc. I.z. L. cleprimipll. item. I.l. 2. Item eine Stadt/welcheGeld vorgestrecket/!.z8.§, r

L.sipropter penür. publ. Lons. Lonffit. Llc^. 8<-lx. 28. '. ff.äered.zur.jucl.poff.sää.Lackov, zä'I'reutl. V.2. L.:. r

I. äc Sächsis. Proceff-Ordnung. I'it. 42. §. ferner soll :c. tK.7.in5.^6ä.Bayr.Gandt-?rocess.rir.2. zrc.20. N

nec non Chur-Bayr. Gandt-Procels. c. I. -irr. 6. Ae. Lcc. wol nach denen5»tMl5 der Stadt Francksurt der U ^

Nach diesen gehen z. ) diejenige/ welche mit einer Kvpo- allen andern Lreäiroren / sie mögen mit der Pfande

rbec und Personal ?rivilcMo zugleich versehen sind/ an-- versehen seyn/ja/ wann siegleich der Zeit noch älter >k! ^
erwogen solche so gar vor denen welche eine ältere i-^po- ren / vorqehet. vi6.l<eform. der Stadt Franckfuri.i t»

tlicc vor sich haben/den Vorzug bekommen. v.!.7.L.czui I.rit.49.§.y. und noch andere mehr. Endlich fch ^
por.in piZn.öc l<ov.97. csp.^.pr. Und hieher können UN- 6.) diejenige/so nur eine blosse Handschrifft haben / U l

ter andern-)gezehlet werden diejenige/welche zurErwer« che miteinander zugleich eintretten / und das Geld/»üd

bung eines gewissen Ehren-Stands / als zum Beyspiel ches aus des Schuldners verganten Gütern erlöst im k

des Ritter-Ordens / voNm-oder ^icenciuren-S tands den/ nach Gebühr / und eines jeden Schulden M

andern Gelder vorgeschossen / und sich eine b/porkec dar, theilen, v. 1.6. L. äe bonis zuror. juci. poll. Lon5. W

bey aufgedungen haben. V. 97. c. 4. Lc 1. f. L. äs Bayr. Gandt-Proccis. c.I. zrc.21. Le Keformzr. derSlt

tilenriar.zciä. zä^'cL rit. cie privil. Lreä. NU .4.B.) Frankfurt. c.l.§.iz.Lcc. Worbey aber dieses zu beM

die Weiber und Ehefrauen nebst dero Kindern/wegen ih< ten / daß/ so vielleicht etliche Herzschafften ihre Untech .

rer zugebrachten Ehe-Steuer und Hevrat-Gut/welche/ nen und Angehörige zuforderst vor den Frembden ut

den gemeinenRechten nach/so wol denStlllschweigenden Auslandischen bezahlen lassen / in solchem Fall auch lü

als ausdrücklichen Unterpfanden ohneUnterschied vorge- Gegen-Recht gegen sothane HerzschafftundUnterth«

ken. srz.l.ulr.e. l^ui pot.inpjZn. 97. c. z. Lc leczq. gebraucht werden könne / gleichwie solches verordn!! >r

109. c. I. wiewol es nach den Sachs. Rechten und Chur-Bayr. Gandt-Procels. ä. srr.21. in f. Ircm in l>M

Nürnb.^muzeine andere Bewandtnuß hat/ als nach Lr-mrig der Stadt Nördlingen/ p.2. rir.14. mbr.V»

welchen die Ehefrauen den ausdrücklichenUnterpsandm/ nlekch und Gegen-Recht m LckN. und GandtK°cc«

mir denen sich jemand vor dero Verheyrathung versehen ten gegen Frembde. zc. Von dem Gandt-?ro«5 ß

hat / nicht vorgezogen werden. v.Lon!i.LleK.5zx.2>8. p. sten kan mehrecs gelesen werden bey dem Lsrp2.x.i.cL

vers. alten andern Gläubigern. Irem Chur-Sachs. lief. l. Lc seqq.

Ordn. cl. rit. 4?. pr. verll aber gleichwohl Und so vielvon der^xecurion, Immillionuni)

Nicht diejenigen. Le Lsrp?. p. l- f. ."L. öef. 64. wi? HUÄ Gandt-Process, öcc.

W
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